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1 Der PlausibtlitätsprOfung Liegt das aktualisierte Vertrlglichkeitsgutachten der BBE mit Stand 4. 
Mai 2017 zugrunde. Die wesentliche Veränderung zur Vorglngerfassung aus September 2016 
umfasst d;e korrigierte Darstellung der nach Rechtsprechung als Verkaufsfllche zu bezeichnen- 
de Bereiche. Weitere Anpassungen sind nur ertlutemder Art (d.h. keine Anpassungen von Vor- 
habenumsatz o.l.). 

Das Unternehmen Globus plant in der Stadt Halle (Saale) auf dem Gelände des 
ehemaligen Hela-Baumarkts die Ansiedlung eines efogeschossigen SB- 
Waren hauses. Nach der neusten Vorhabenplanung1 wird dieses rd. 9.260 gm Ver- 
kaufsfläche zuzUglich Konzessionärsftächen mit 600 qm VKF Einzelhandel sowie 
900 qm sonstigen konsumnahen Nutzungen umfassen. Für das Vorhaben soll ein 
Sondergebiet Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauNVO ausgewiesen werden. 

Im Zuge der Vorhabenrealisierung wird Globus den Altstandort im HEP mit 
10.250 qm VKF (inkl Flächen) aufgegeben. Demnach plant die Firma Globus sich 
hinsichtlich der Verkaufsflächen um 4 % zu verkleinern (-390 qm VKF). Eine typ- 
ähnliche Nachnutzung des heutigen Globus~Markts am Standort HEP wird seitens 
des Eigentümers jedoch beabsichtigt, wodurch per Saldo ein deutlicher Verkaufs- 
flächenzuwachs sowie eine zunehmende Zersplitterung der Angebote erwartbar 
sind. 

Der Eigentümer des Kaufcenter Südstadtring ist stellvertretend fOr die Mieter des 
Nebenzentrums Südstadt an Dr. Lademann & Partner hinsichtlich der Einholung 
einer gutachterlichen Zweitmeinung herangetreten. Die Aufgabenstellung der 
Plausibilitätsprüfung bestand darin, die von dem Unternehmen Globus einge- 
brachte, im Mai 2017 aktualisierte, Auswirkungsanalyse des GutachterbUros BBE, 
Erfurt zur Verlagerung des Globus-Markts hinsichtlich seiner Grundlagen, Annah- 
men, Ergebnisse und Bewertungen auf Plausibilität und Nachvolmehbarkeit auf 
mögliche Fehler und wesentliche Schwachpunkte zu prüfen. Die wesentlichen 
Aspekte wurden sodann bewertet und in die vorliegende gutachterliche Stel- 
lungnahme eingearbeitet. 

Bei der eigenen gutachterlichen Einschätzung lag der Fokus auf der Interpretati- 
on der vorhabeninduzierten absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswir- 
kungen zulasten von zentralen Versorgungsbereichen. Zur Belastbarkeit der städ- 
tebaulichen Bewertung (Fragilität, Vorschädigung) wurde im Mai 2017 eine ge- 
:rielte Begehung maßgeblich betroffener Standortlagen (v.a. Nebenzentrum SUd- 

1 Einführung 
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stadt) sowie der Globus-Standorte (Alt- und Planstandort) durchgeführt. Einer- 
seits konnten hierdurch die eigenen gutachterlichen Einschätzungen vor Ort 
überprüft und demnach differenziert analysiert und hinsichtlich einer möglichen 
Beeinträchtigung des Nebenzentrums insgesamt (und in den einzelnen Sorti- 
mentsgruppen) bewertet werden. Andererseits war hierdurch eine Überprüfung 
der seitens der BBE angestellten Einschätzungen zur Standortqualität des Vorha- 
benstandorts und zur Belastbarkeit der Zentren möglich, so dass darauf basie- 
rend auch AnalogieschWsse auf die grundsätzliche Belastbarkeit der BBE- 
Auswirkungsanalyse vorgenommen werden konnte. 

folgende Untersuchungsfragen standen dabei u.a. im Vordergrund: 

• Ist die Verträglichkeitsanalyse der BBE vollständig und ausreichend differenziert 
(z.B. Zonierung des Einzugsgebiets nach Branchen; Marktdurchdringung und 
Auswirkungen nach Sortimentsgruppen auf die Zentren)? 

• Sind die gutachterlichen Annahmen der BBE plaus;bel und nachvollziehbar (LB. 
zur Flächenproduktivität nach Sortimentsgruppen für Vorhaben und flir den Be- 
stand)? 

• Wurde hinsichtlich der Nachnutzungsmöglichkeit des Altstandorts eine worst- 
case Annahme gewählt? Wurden kumulative Wirkungen bei typähnlicher Nach- 
nutzung des Altstandorts resp. sonstige Wirkungsverschärfungseffekte (wie der 
Einwohnerentwicklung in der Südstadt) zulasten der Bestandsbetriebe ermittelt? 

• Welche Umsatzverluste sind auf Grundlage der BBE-Daten nach Einschätzung von 
Dr. Lademann & Partner in den durch das Vorhaben betroffenen Branchen zulas- 
ten der Zentren und der verbrauchernahen Versorgung zu erwarten? Welche An- 
bieter resp. räumlichen Bereiche s;nd besonders betroffen? 

• Werden absatzwirtschaftliche Wirkungen - die die BBE auch oberhalb von 10 lli 
als vollständig verträglich ansetzt - sachgerecht entsprechend der örtlichen Ge- 
gebenheiten hinsichtlich möglicher städtebaulicher Wirkungen eingeordnet? 
Sind die Begründungen zur Stabilität von Magnetbetrieben (u.a. anhand der 
Kennziffer Marktdurchdringung im Bundesgebiet) überzeugend? 

• Wie gravierend ist nach Einschätzung von Dr. Lademann & Partner die Beein- 
trächtigung des Efozelhandelsgefliges? Welche Wirkungen sind zulasten des 
Magnetbetriebs Kaufland und welche zulasten der arrondierenden Einzelhandels- 
angebote im Nebenzentrum Südstadt bei einer gebotenen worst-case- 
Betrachtung erwartbar? 

• Steht das Vorhaben mit den Aussagen des Einzelhandelskonzepts aus 2013 zum 
Vorhabenstandort und zu den Entwicklungszielen der Zentren im Einklang? Han- 
delt es sich bei dem Globus-Vorhaben tatsächlich um einen städtebaulich inte- 
grierten Standort resp. einen klass;schen Nahversorger? 
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• OVG Monster, 1.12.2015, 10 D 92/13.NE: Normenkontrolle zum vorhabenbezogenen Bebauungs- 
plan Nr. 107 .Zentrum' der Stadt Sankt Augustin. 

Auch ein kürzlich unter gutachterlicher Begleitung von Dr. Lademann & Partner 
geführtes Normenkontrollverfahren1 stützt vollumfänglich diese sog. dynamische 
Prognose, die wahrscheinlich erwartbare Veränderungen (wie eben Einwohner- 
entwicklungen und Einzelhandelsplanvorhaben im Einzugsgebiet) mit berück- 
sichtigt. 

2.1 Zur fehlenden Berücksichtigung der Einwohnerentwicklung als 
ein Maßstab für den Vorschädigungsgrad 

Von der BBE wird im Kapitel 2.2 zum ,Mesostandort Stadtteil Damaschkestraße' 
auch die Bevölkerungsentwicklung des Stadtteils Damaschkestraße sowie dieje- 
nige des Bezirks Süd, letzterer umfasst einen Großteil des näheren Einzugsge- 
biets, dargestellt. Neben der Entwicklung zwischen den Jahren 2005 bis 2015, in 
denen die Bevölkerung (entgegen der gesamtstädtischen Tendenz) im Bezirk Süd 
um -6,6 % abnahm, ist auch die Prognose von 2015 bis zum Jahr 2025 deutlich 
negativ. Die auf Basis der Stadt zitierte Quelle benannte einen weiteren Rück- 
gang in diesem Zeitraum von -8,2 %, d.h. ein nochmaliger Rückgang von rd. 
5.460 Einwohnern im Bezirk Süd. 

Die Darstellung der erwartbaren drastischen EinwohnerrUckgänge durch die BBE 
wird aus Sicht von Dr. Lademann & Partner geteilt. Kritisiert werden muss je- 
doch. dass djese absehbaren EinwohnerrUckgänge im weiteren Vertauf der Aus- 
wirkungsanalyse nicht wejter berücksichtigt wurden. Dieses wäre jedoch wesent- 
lich für die korrekte Ermittlung der zum Zeitpunkt des potenziellen Markteintritts 
des Globus-Neustandorts vorhandenen Kaufkraftströme, da hierdurch ein Wir- 
kungsverschärfungseffekt einträte, der effektiv zu höheren Umverteilungsquoten 
führte. 

2 Zur Ausgangslage in Halle (Saale) und in der 
Südstadt 
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1 Hierbei wäre im Sinne etner geordneten, gesamtstldtischen Einzelhandelsteuerung darauf hin- 
zuwirken, dass periphere Lagen zurOckgebaut werden. Umgekehrt wäre der Fokus noch stärker 
auf sfedlungsfntegriert:e Lagen und die Absicherung der Entwicklungsperspektfven der städti- 
schen Zentren zu legen. Als Nebenzentrum kommt der SUdstadt dabet nachweislich prägende 
Versorgungsfunktion fllr den Stadtbezirk zu. 

Pas Marktpotenzial ;m Stadtbezirk Sild bat und wird sich bis 2025 verringern; 

In Halle (Saale) lassen sich in Bezug auf den Stadtbezirk Süd folgende Einwoh- 
nerentwicklungen aufzeigen: 

• 2005 bis 2015: p.a. -1,1 % 

d.h. der Einzelhandel in der Südstadt war zurückliegend von einer sinkenden 
Einwohnerplattform betroffen und weist auf eine unterdurchschnittliche Leis- 
tungskraft der Angebote hin 

• 2015 bis 2025: p.a. -1,5 % 

d.h. der Einzelhandel in der Südstadt wird prospektiv von einem verstärkten 
Einwohnerrfickgang betroffen sein. Diese Entwicklung wird sich mit einer 
Wettbewerbsverschärfung demnach überlagern und sich gegenseitig verstär- 
ken. 

Multipliziert man die prognostizierte EfowohnerrOckgänge von insgesamt -8,2 % 
mit den Verbrauchsausgaben p.a. (analog BBE: S. 38), ergibt sich damit ein 
Rückgang des Marktpotenzials allein im Stadtbezirk Süd von rd. 11,3 Mio. E. 
Rechnet man diesen Rückgang mit der durchschnittlichen Flächenproduktivität 
der Betriebe in der Zone 1 zurück (nach BBE: 3.960 €/qm), ergibt dieses ein 
Verkaufsflächenäquivalent von 2.870 qm, die dann nicht mehr benötigt würden. 
Dieses zeigt auf, welcher zusätzliche Druck auf den bestehenden fUichen durch 
den demographischen Wandel - selbst ohne Veränderungen des Angebots - in der 
Südstadt resultieren wird. Sollte dieses theoretische Flächenäquivalent' nicht 
vom Markt genommen werden, ist die Folge zwangsläufig ein weiterer Rückgang 
der Flächenproduktivitäten und damit eine potenzielle Gefährdung etablierter 
Standorte. 

Diese Vorschädigung ist damit insbesondere fUr das Nebenzentrum SOdstadt zu 
beachten, da die Überlagerung von einerseits in den letzten Jahren bereits er- 
folgten EinwohnerrOckgingen, und andererseits noch erwarteten EinwohnerrOck- 

. gängen sowie dem Online-Handel tangiert sein wird. D.h. die übergeordneten 
Rahmenbedingungen Lassen erwarten. dass die Funktionsfähigkeit der tradierten 
Zentren. dje sich in Bereichen mit EinwohnerrOckgang befinden. zum Zeitpunkt 
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2.2 Zur städtebaulichen Bewertung des Nebenzentrums Südstadt 
aus Sicht des Einzelhandelskonzepts und eigener Begehungen 

Zur Überprüfung der Stabilität resp. Fragilität der Strukturen als ein gewichtiger 
Anhaltspunkt für die Belastbarkeit von zentralen Versorgungsbereichen gegen- 
über vorhabeninduzierten Umsatzrückgängen wurde durch Dr. Lademann & Part- 
ner im Mai 2017 eine sorgfältige Begehung des Nebenzentrums SDdstadt sowie 
weiterer Standortlagen durchgeführt. 

Die räumliche Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs ergibt sich aus den 
Darstellungen des vom Rat beschlossenen Einzelhandelskonzepts sowie auf der 
Grundlage der vorgefundenen örtlichen Gegebenheiten. Das städtische Zentrum 
ist rd. 3 km vom Vorhabenstandort entfernt (7 Fahrminuten) und fungiert als 
Nebenzentrum fllr den Hallenser Süden. Die nächstgelegenen zentralen Versor- 
gungsbereiche sind rd. 1 km entfernt und übernehmen jeweils als Nahversor- 
gungszentren ausschließlich die Grundversorgungsfunktion fllr angrenzende 
Quartiere mit Angeboten des täglichen Bedarfs. 

In dem Stadtbezirk Süd lebten nach Angaben der BBE Anfang 2016 rd. 66.800 
Einwohner. Demnach soll das Nebenzentrum nicht nur die Einwohner im fußläu- 
figen EinzugsgeMet (800 m: rd. 8.200 Einwohner Lt. BBE), sondern die Nachfra- 
ge des Stadtbezirks insgesamt bedienen. Dadurch kann und wird dem Nebenzent- 
rum Südstadt eine hervorgehobene Funktion zugewiesen, auf dessen zu versor- 
gendes Nachfragepotenzial sich das Angebot in den vergangenen Jahren einge- 
stellt hat. So soll das Angebot des Zentrums räumlich einen größeren Bereich 
ansprechen (d.h. die Versorgung des Stadtbezirks) und Mnsichtlich der Versor- 

Wirkungsverschärfungseffekte durch die signifikanten Einwohnerrückgänge im 
Stadtbezirk Süd wurden in der Auswirkungsanalyse der BBE nicht berücksichtigt. 
Die Sensibilität der b~~t~henden Angebote gegenüber einer Wettbewerbsver- 
schärfung - in dem Stadtbezirk Süd insgesamt sowie jener Angebote, die in 
Stadtbezirken mit Einwohnerrückgang liegen - wird damit seitens der BBE deut- 
lich unterschätzt. 

der Marktwirksamkeit des Vorhabens bereits gravierend vorgeschädigt sein wird. 
Dies betrifft vor allem das Nebenzentrum Südstadt als wichtigster zentraler Ver- 
sorgungsbereich im Stadtbezirk Süd. Durch externe Bedingungen sind die Flä- 
chenleistungen in der Vergangenheit gesunken und werden in Zukunft weiter 
sinken. 
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·--------·--------------·-·--·- 

gungsaufgaben ein breites Spektrum von Einzelhandel (v.a. Angebote des nah- 
versorgungsrelevanten und zentrenrelevanten Bedarfs) und konsumnahen Nut- 
zungen {wfo Gastronomie, Ärzte) bedienen. 

Das Zentrum weist einerseits räumlich-funktionale Schwächen zwischen dem 
.Kernbereich" Lt. EHEK und sonstigen Teillagen (unterschiedliche Fachmärkte) 
auf. Hinzu kommen aufgrund des Alters und der .städtebaulichen Dichte• der 
mischgenutzten Immobilie baulich-strukturelle Defizite, die sich aus den stetig 
sich verändernden Standortanforderungen des Einzelhandels ergeben. Wenn- 
gleich das Standortumfeld durch die räumlich abgesetzten Fachmarkt-Immobilien 
eher funktional gestaltet ist, ist eine gute Erreichbarkeit des Kaufcenter SOd- 
stadtring aus dem Stadtbezirk und den angrenzenden verdichteten Wohnsied- 
lungsbereichen sowohl zu Fuß als auch im MIV und auch mit dem ÖPNV gegeben. 

Nach dem Einzelhandelskonzept aus 2013 fungiert das SB-Warenhaus (Kaufland) 
als wesentlicher Frequenzbringer des Zentrums. Dies ist auch im Jahr 2017 der 
Fall Positiv ist zudem die hohe Nutzungsmischung und die Bündelung zahlrei- 
cher flir den Stadtbezirk relevanter Angebote zu bewerten, die auf vier Ebenen 
direkt am Standort vorzufinden sind und demnach eine wichtige Funktion zur 
Identifikation der Einwohner der Südstadt übernehmen dürfte. In Bezug auf den 
Einzelhandelsbesatz sind aktuell in vielen Bedarfsbereichen Angebote vorhan- 
den, gleichwohl hierbei das Angebot sehr preisorientiert gestaltet ist. Als zen- 
trenrelevante Angebote sich hierbei im stärkeren Maße auch Non-Food- 
Discounter mit einem (z.B. Bekleidung: Kik, AWG) oder mehreren Angebots- 
schwerpunkten (v.a. Woolworth, Mäc Geiz, Tedi) vorhanden. 

Hinsichtlich der inneren Erschließung des Centers und der Gestaltung der Mall 
als Verkehrsfläche weist dieses hinsichtlich der Aufenthaltsqualität jedoch Ein- 
schränkungen auf. Wie die Abbildungen zeigen, wird diese zudem durch die bau- 
lichen Vorgaben (u.a. niedrige Deckenhöhen) tangiert. 

Hierbei ist vor allem bemerkenswert, dass die Verkaufsfläche des Magnetbetriebs 
{Kaufland) im Obergeschoss des Centers gelegen ist. Dieser ist dabei Ober einen 
baulich vorgegebenen und Ober zwei Ebenen sich vervollständigen Rundlaufs 
eingebunden und Ober Rollsteige zugänglich. Zahlreiche Ladeneinheiten sind an 
dem Erschließungswege {Mall) von und zum SB-Warenhaus ausgerichtet. Um den 
Markt aufzusuchen, ist demnach stets ein längerer Einkaufsweg durch den Kun- 
den erforderlich, da das Center in den 1990er Jahren so konzipiert wurde, dass 
alle Einheiten· an den Frequenzen des SB-Warenhauses partizipieren. An den 
durch Kaufland induzierten Grundfrequenzen können die übrigen Angebote parti- 
zipieren. Sinkt die Attraktivität und Leistungskraft des Magnetbetriebs spürbar, 
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. . . 
Abbfldung 2: NZ spdstadt - Nutzungsbesatz fm Erdgeschoss 

Abbfldung 1: NZ SOdstadt - lugangssftultlon zum Kaufland-Marlet 

werden aufgrund des Frequenzrückgangs zwangsläufig auch die übrigen Anbieter 
Umsatzeinbußen erleiden. 
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Abbtldung 4: NZ Slldstadt - Etnfllgung in das Standortumfeld (verdichtetar Wohnungsbau) 

Abbtldung 3: NZ SOdstadt - Nutzungen tm Obergeschoss und Zugangssftuatton Ober RoUsteige 
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----·--·------·-- -···- .... ---·---·--·-·--- .. -·----------··"··--- 

Das vom Rat der Stadt Halle {Saale) beschlossene Einzelhandelskonzept weist im 
Kapitel 8.3.3 dem Nebenzentrum eine Versorgungsfunktion für den Stadtbezirk 
Südfosbesondere mit den Ober die reine Nahversorgung hinausgehenden Waren- 
gruppen {z.B. Bekleidung, Elektronik/Multimedia) zu. Das Zentrum verfllge Ober 
ein großes Verkaufsflächenangebot im Bereich Nahrungs- und Genussmittel und 
sei demnach der bedeutendste bezirkliche Standort im Bereich Nahversorgung. 
Insofern unterstreicht das beschlossene Einzelhandetskonzept ejne konzeptionell 
erwDnschte und jm Zentrengefllge erhöhte Position des Nebenzentrums SOd- 
m.dl;. Dies ist insbesondere auf die Bündelung der Angebote - im Sinne einer 
dezentralen Konzentration {Aufgabenteilung) - zurückzuführen. Dabei weist ins- 
besondere das Kaufcenter SOdstadtring Ober eine hohe Nutzungsmischung auf, 
wobei der EinzelhandeL der im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss verortet ist, 
prägend wirkt. 

Das Einzelhandelskonzept Legt für das Nebenzentrum SDdstadt folgende Entwick- 
lungsziele und Handlungsempfehlungen fest: 

1) Konzentration von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Sortimen- 
ten auf den Kernbereich Nebenzentrum SUdstadt {Kaufcenter Südstadtring) 

2) Außerhalb des Centers Beschränkung auf Einzelhandelsbetriebe mit Kernsor- 
timent Nahrungs- und Genussmittel Das Areal der Tankstelle ist von einer 
Einzelhandelsansiedlung ausgenommen. 

Abbildung 5: NZ Slldstadt - Gestaltung der Eingangssituation der Nutzungsetnhetten 
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Neben der Bewertung des durch in Augenscheinnahme vorgefundenen Grads an 
StabiHtät und Funktionsfähigkeit der örtlichen Strukturen sind auch weitere von 
außen einwirkende Rahmenbedingungen zu beachten. Für das Nebenzentrum 
Slldstadt im Hallenser Süden liegt eine schleichende Erosion der Belastbarlceit 
m. Dies zeigt sich u.a. an 

• der anhaltend negativen Einwohnerentwicklung im Einzugsgebiet, 

• dem Verkaufsflächenwachstum der Discounter und kleinen Verbrauchermärkte 
im Ei.nzugsgebiet (Abkehr von Grundversorgung hin zu breiter Versorgung) 

• dem Bedeutungszuwachs der Innenstädte von Großstädten (Einkaufserlebnis/ 
Multifunktionalität) sowie 

• dem steigenden Ausgabenanteil im nicht-stationären Handel .Der anhaltende 
Vormarsch des Online-Handels führt gerade bei den zentrenrelevanten Ange- 
boten zu stetig sinkenden Umsatzleistungen der einzelnen Anbieter und zu 
einer erhöhten Anzahl an Insolvenzen. 

Bei erforderlicher summarischer Betrachtung der von extern bereits heute auf 
das Center einwirkenden Faktoren liegen demnach - im Vergleich zu den Vorjah- 
ren - offensichtliche FrequenzrUckgänge und Attraktivitätseinbußen vor, die die 
Stabilität des Zentrums beeinträchtigen. Mit anderen Worten: Das städtische 
Zentrum wejst eine erhöhte Sensibilität gegenüber einer zusätzlichen Weitbe- 
werbsyerschärfung auf. dje in der Auswirkungsanalyse der BBE nicht berücksich- 
tigt wjrd. Pies wäre im Fo(senden bei der Inter:pretation der absatzwirtschaftlj- 
chen Auswirkungen hinsichtlich der Möglichkeit des Umschlagens in Wirlcungen 
städtebaulicher Art allerdings zu beachten. 
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2.3 Zur städtebaulichen Bewertung des Nebenzentrums Südstadt 
aus Sicht der BBE im Vergleich zum HEP 

Bei nähergehender Betrachtung der Auswirlcungsanalyse zur Verlagerung von 
Globus wird offensichtlich, dass die BBE innerhalb der Stadt Halle (Saale) bei 
ähnlichen Situationen diese jeweils mit unterschiedlichen/uneinheitlichen Maß- 
stäben bewertet. Exemplarisch werden im folgenden Aussagen aus der BB- 
Auswirlcungsanalyse herausgegriffen, die hinsichtlich der zuvor genannten As- 
pekte diese Widersprüchlichkeit zeigen: 

Immobilienzustand als Grund fQr dfe erfonledfcbe Neuaufstellung 

"Prinzipiell ist an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass im HEP trotz der guten 
Bausubstanz augenscheinlich ein gewisser Investitions- bzw. Modernisierungsbedatf 
besteht. Bei einer ausbleibenden AttraktMerung des Centers sind perspektMsch 
weitere Trading-Down-Tendenzen zu erwarten. M 

Die BBE ist hierbei bemüht, den Grund resp. die Erfordernis für die Verlagerung 
von Globus herauszuarbeiten. Allerdings muss hierbei angemerkt werden, dass 
das Bestreben nach dem stets optimalen Standort und Marktauftritt dazu führen 
würde, dass solche Vorhaben in Zukunft vermehrt an die Stadt herangetragen 
würden, die eine vergleichbare Standortlösung einforderten. Der Handlungsdruck 
des HEP wUrde sich mit Verlagerung von Globus u.E. gegenüber dem Status quo 
verschärfen. Bei Nachgabe dieser Wünsche würde das Einzelhandelsangebot im 
Stadtgebiet weiter zersplittert. Dies steht dem Ziel der nachhaltigen Einzelhan- 
delsentwicklung durch ein ausgewogenes System an vitalen und schUtzenswerten 
Zentren und standortadäquat dimensionierten Nahversorgungsstandorten entge- 
gen. 

"Durch den Rückzug von Globus aus dem HEP ( ... ) werden sich keine städtebauli- 
chen Schädigungen ergeben. M 

Wenngleich der HEP-Sonderstandort als Sonderstandort nicht mehr den Zielen 
der Einzelhandelsentwicklung entspricht, und damit keinen schOtzenswerten 
zentralen Versorgungsbereich darstellt, geben Dr. Lademann & Partner zu heden- 

. ken, dass es sich hier um bestehendes Baurecht handelt, das nicht durch den 
signifikanten Ausbau von Wettbewerbsstandorten entzogen werden kann. Inso- 
fern ist damit zu rechnen, dass der EigentDmer aggressiver mit potenziellen Mie- 
tern verhandeln wird, um insbesondere die durch den Attraktivitätsverlust ent- 
stehenden Effekte wieder kompensieren zu können. ffie ZUnahme weiterer struk- 
tureller Leerstände im H EP und damit eben. doch städtebauliche Schädigungen 
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Die zu optimistisch vorgenommenen Einschätzungen betreffen eine Reihe an 
tangierten Zentren und Nahversorgungsstandorten. Im Kontext der oben darge- 
stellten Gründe, die aus Sicht der BBE für die Verlagerung des Standorts aus dem 
HEP heraus an einen neuen Standort sprechen, stehen den Aussagen der BBE 
und den Ziel des Einzelhandelskonzepts der Stadt Halle (Saale) zum Nebenzent- 
rum SUdstadt zum Teil entgegen: 

„Als Magnet fungiert das. SB-Warenhaus Kaufl.and, das als hoch attraktjrer Anbieter 
einzustufen ist. Weiterer, insbesondere ftlialisierter Handel (v.a. Textil- und Schuh- 
anbieter, UE-Fachmarlct Medi Max) fQhrt aus Kundensicht insgesamt zu einem leis- 
tungsfähigen und breiten Gesamtangebot das eine hohe Strahlkraft entwickelt. 11 

,,Des Weiteren stellen sich die Standortvoraussetzungen ftlr Kaufland optimal dar. 
Dies leitet sich aus der vorstehend beschriebenen StandortquaUtlit des Marlctes in 
dem Einkaufsceater ab. 11 

,,In der Mall sind vor allem verschiedene Dienstleistungsbetriebe und Kleingastro- 
nomen vorhanden, wlihrend im 2. und 3. Obergeschoss u.a. Büros, Dienstleister 

sind jedoch nicht auszuschließen. Damit wird der Druck auf ähnliche Standortla- 
gen - wie eben die höherstufigen Zentren - weiter steigen. 

Hinsichtlich der Eignung des Standorts HEP für eine Nachnutzung durch typglei- 
ches SB-Warenhaus als Nachmieter - und im Umkehrschluss auch einen der zent- 
ralen Gründe zur Verlagerung in eine eingeschossige Immobilie - schätzt die BBE 
wie folgt ein: 

„Grundsätzlich ist aus unserer Sicht jedoch davon auszugehen, dass das derzeit von 
Globus genutzte Obergeschoss perspektivisch nicht weiter durch Lebensmittelhandel 
belegt werden wird. Die zweigeschossige Nutzung entspricht keinem aktuell gängi- 
gen Lebensmittelkonzept; zudem steht bereits ein Großteil der gesamten Verlcaufs- 
fläche im Obergeschoss des HEP leer bzw. wurde teilweise durch unattraktive Kon- 
zepte belegt. 11 

Das heißt BBE schließt eine nachhaltige Nutzung durch einen Lebensmittelmarkt 
im Obergeschoss des HEP bereits grundsätzlich aus. Warum jedoch das Kaufcen- 
ter Südstadtring im Nebenzentrum Südstadt in der Auswirkungsanalyse der BBE 
als voll leistungsfähig eingestuft wird, ist sodann jedoch ausdrücklich zu hinter- 
fragen. 

Ambtvatente Bewertung der Lelstungsflhtqkett un Zentren. am Beispiel 
Nebenzentrum Sßdstadt 
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' Zum Vergleich: Globus wird eine doppelt so hohe Fllchenleistung generieren • 

zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die BBE zum Ergebnis hätte kom- 
men müssen, dass die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche im Nahein- 
zugsgebiet vorgeschädigt und in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind, dass eine 

und weitere Nutzungen (Sport, Freizeit, Stadtteilbibliothek, Ärzte) vorhanden sind. 
Somit ist für den Bereich eine gewjsse Multifunlctionalität zu konstatieren." 

,,Zudem sind in diesem Bereich keine städtebaulichen Vorschädigungen vorhan- 
den." ,,Auf Grund der hohen Leistungsfähigkeit von Kaufland ist abzuleiten, dass 
die zu erwartenden Umsatzverluste in Höhe von rd. 9 % zu verkraften sind." 

Kritisch sei hierbei anzumerken, dass die von BBE geschätzte Flächenleistung für 
das Nebenzentrum Südstadt im Segment Food/Non-Food I bei rd. 4.200 € je qm 
VKF liegt, was tendenziell als unterdurchschnittlich und im lichte der \for-Ort- 
Begehungen in etwa plausibel erscheint und ggf. einer differenzierten Prüfung 
bedarf. BBE bestätigt zumindest indirekt in ihren Daten, dass der Standort be- 
reits heute nicht optimal aufgestellt ist. Weitere Umsatzeinbußen würden das 
Zentrum im nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment auf eine Flächenleistung 
unterhalb von rd. 3.900 € qm VKF' im Bereich der Grenzrent.abilität zwingen, so 
dass ein Fortbestand auf der Fläche nicht wahrscheinlich ist. Bei weiterer Wett- 
bewerbsverschärfung ist zu erwarten, dass Kaufland den Standort zum nächst- 
möglichen Zeitpunkt verlassen und sich ggf. an einem neuen St.andort niederlas- 
sen würde, der den aktuellen Standards des Unternehmens entspricht. Aufgrund 
der Defizite der inneren Erschließung des Kaufcenters Südstadtring wäre eine 
gleichartige und gleichwertige Nachvermietung auch im lichte des hohen Wett- 
bewerbs eher unwahrscheinlich. 

Wenngleich deutlich wird, dass die BBE das Nebenzentrum besonders positiv in 
der Stabilität hervorhebt, lässt sich zugleich die Bedeutung des Zentrums für den 
Stadtbezirk erkennen. Jedoch wird die Leistungskraft des Standorts von BBE 
überschätzt. Die Funktionsfähigkeit des Zentrums wäre u.E. bereits gefährdet, 
wenn der Frequenzbetrieb im Obergeschoss deutlich Attraktivitätsverluste erlei- 
den würde. Auch umgekehrt würde ein erodierender Mieterbesatz im Erdgeschoss 
dazu führen, dass Kaufland im Obergeschoss seltener besucht würde. Die Wir- 
kungen zulasten der Angebote bei Food und Non-Food I verstärken sich insofern 
mit jenen bei Non-Food II gegenseitig, was gerade diese Funktionsfähigkeit des 
Center empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen macht. 
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Abbildung 7: HEP- Handelsbesatz 

Abbildung 6: HEP - Eingangsherefch von Globus: Gastronomie und Handelsbesatz 

Folgende Abbildungen geben einen Eindruck zur aktuellen Ausgangslage im HEP: 

wesentliche Wettbewerbsverschärfung eine mehr als unwesentliche Beeinträchti- 
gung auslösen würde. Es überrascht, dass die BBE für die Bestandsbetriebe 
durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Flächenleistungen angibt, sodann 
jedoch nicht die Schlussfolgerung zieht, dass der Abwägungsschwellenwert mög- 
licherweise schon unterhalb von 10 % zum Tragen kommt. 
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Abbildung 9: HEP - ErhlShte Leerstandsprlgung tm Ob•geschoss 

Abbildung 8: HEP - Angenehmes Verhlltnts wn Ging- zu Deckenhöhen sowie Gangbreiten des Globus- 
Maitcts 
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• Zu den Non-Food II Sortimenten gehören bei der BBE (nach EHI Retafl Institute Köln, 2006): 
Textflten, HeimtextiUen, Kurzwaren, Schuhe, Lederwaren, Koffer, Schirme, Haushaltswaren, Bfl- 
derrahmen, Galanteriewaren, Camping-/ Garten- und Sportartike~ Unterhaltungselektronik, 
Elektrogeräte und -artik~ Elektrogroßgeräte, Schmuck, Foto, Uhren, Brillen, Spielwaren, Pa- 
pier-/ Büro- und Schreibwaren, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, EDV, Kommunikation, Do-it- 
Yourself-Art1kel (Baumarktartikel), Eisenkurzwaren, Farben, Lacke, Autozubehör, Fahrradzube- 
hör, Blumen, Pflanzen, Samen, DUngemftte~ Insektfzfde, Sonstiges wie Möbel und Sanftlrbe- 
darf u.ä. 

Das heißt, es wurde einerseits insbesondere bei den gemäß Hallenser Sorti- 
mentsliste als zentrenrelevant eingestuften Sortimenten keine Dffferenzierung 
vorgenommen, was Art und jeweiligen Umfang an Sortimenten betrifft. Theore- 
tisch wären unter Non-Food II somit 3.390 qm Verkaufsfläche Bekleidung reali- 
sierbar. Andererseits wurde auch die „Raumleistung• mit einem - sehr geringen - 
Durchschnittswert von 2.150 €/qm nicht differenziert nach den geplanten Sorti- 
menten dargestellt. Die Aächenleistung im Non-Food- II Segment soll demnach 
für die Neuplanung von Globus nach Angaben der BBE auf dem Niveau des Ne- 
benzentrums Südstadt liegen. Dies erscheint wenig plausibel. 

Tabelle 1: Umsatz- und Verkaufsftlchenstrulctur des Vorhabens nach BBE (alctuatlsterte Annahmen aus Mat 
2017) 

.... IUlt "" ,.... 
Food 36.eD 5.010 1,3 

Non-Foodl 3,95 880 4,6 
Non-Foodll 7,30 3.390 2.2 
GeeMll 48.GS ... 5,2 
6iiiliii•Ha·J ilan ,. ............. 

r-...11: PrNpHtlve........._g„GlobaSB-W .......... nech~c:hen 

Branche Umlalzpognoee V.......acJie ......... 

Die Auswirkungsanalyse der BSE stellt für das Vorhaben lediglich drei Bran- 
chen/Sortimentsgruppen, und zwar ,Food', ,Non-Food I' und ,Non-Food n5' dar. 
Im Mai 2017 legte die BSE folgende aktualisierte Vorhabenprognose vor: 

3.1 Zur fehlenden Differenzierung der Vorhabenanalyse nach Sor- 
timenten 

3 Zur Darstellung des Vorhabens von Globus und 
zu den Auswirkungen 
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Diese unübliche pauschalisierende Betrachtung aller Non-Food II-Sortimente im 
SB-Warenhaus ist folglich überraschend, da die aufgeführten Sortimente deutlich 
divergierende Flächen Leistungen erwirtschaften. Beispielsweise Liegt die Flächen- 
leistung für das Sortiment Fahrradzubehör eher bei rd. 2.000 €/qm VKF deutlich 
niedriger als beispielweise für Elektrowaren/Unterhaltungselektronik von rd. 
5.000 €/qm VKF (in SB-Warenhäusern). Diese nivellierende Betrachtung führt 
daher bei erstgenannten Sortimenten zu einer Überbewertung der Umvertei- 
Lungsquoten, bei dem Letztgenannten zu einer deutlichen Unterbewertung der 
Umverteilungsquoten. 

Diese sehr ungenaue Aggregierung in nur drei Sortimentsgruppen (die im 
folgenden fUr die relevanten Berechnungen nur noch in zwei Branchen unterteilt 
wurden) zeigt sich auch im Abgleich mit einem anderen 
Verträglichkeitsgutachten zur Ansiedlung eines Globus Marktes. Dabei hatte die 
Beratungsgesellschaft Markt und Standort im Auftrag der Globus Holding eine 
Auswirkungsanalyse zur ,Errichtung eines Globus SB-Warenhauses in der Kreis- 
stadt Neunldrchen' (Analysedatum Dezember 2015) erarbeitet. Diese führte eine 
Auswirkungsanalyse anders als die BBE mit insgesamt zehn Sortimenten durch 
(Gesundheits- und Körperpflegeartikel, Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Uh- 
ren/Schmuck/Optik, Hausrat, Elektrowaren, Bücher und Schreibwaren, Möbel und 
Einrichtungsbedarf, Baumarkt- und Gartenartikel, Freizeit- und Hobbyartikel). 

Dje von der BBE dyrchgefUhrte Betrachtung in nur drei bzw. zwei Sortiments- 
gruppen ist vor diesem Hjntemrund nicht ausreichend detailliert und gjbt keine 
Sicherheit zu den tatsächlichen Auswirkungen ayf z.B. bestimmte Non-Food 
Magnetbetriebe jn den jeweiligen Zentren. Es ist vielmehr stattdessen eine 
Analyse des baurechtlichen Worst-Case· erforderlich ist, da stets vom negativsten 
anzunehmenden Fall auszugehen ist, sofern dieser als noch realistisch 
angesehen werden kann (z.B. Ausschöpfung durch Uhren/Schmuck nicht 
realistisch). D.h. es mangelt der AyswirlcungsanalYse daran. dass nicht fUr die 
einzelnen Sortimente jeweUs die realistisch erwartbare Obemrenze geprüft wyr- 
~ 

Mit anderen Worten: Gerade die durch zentrenrelevanten Sortimente geprägten 
zentralen Versorgungsbereiche in Halle (Saale) - v.a. Altstadt sowie die zwei 
Nebenzentren - sind damit deutlich stärker belastet als BBE unterstellt. Hierbei 
ist noch einmal auf die Vorschädigung einiger Zentren zu verweisen, die v.a. 
durch den Einwohnerrückgang in einigen Stadtbezirken (ex post und ex ante) in 
Verbindung mit den steigenden Umsatzverschiebungen des Nachfragepotenzials 
in den Online-Handel resultiert. Allein bei den zentrenrelevanten Sortimenten 
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Die aggregierte Prüfung von jeweils nur einem Branchenbereich für nahversor- 
gungsrelevante Sortimente (Food/Non-Food 1) bzw. von in der Regel zentrenre- 
levanten Sortimenten (Non-Food II) steht der allgemein üblichen gutachterli- 
chen Praxis der Prüfung von differenzierten Sortiments (-gruppen) entgegen. Die 
im BBE-Gutachten dargestellten Prüfumsätze werden durch die dahinter stehen- 
de hohe Flexibilität bei dem Non-Food II-Segment sowie den offensichtlich zu 
niedrigen Raumleistungen (Obergrenze der Spannbreite lt. BBE 3.600 € je qm 
VKF) erheblich unterschätzt. · . 
-------·····- .. ·--· .. ·-·---············ _ --·······-·---·-·-··---·-·----·--·-·----·--···-··----··- .. ·-····-··· .. - -·······~···· .. ··· 

gehen die Prognosen (nach GfK) von einem weiteren Anstieg der Umsatzanteile 
um 10 %-Punkte auf sodann in 2025 bei Non-Food von rd. 25 % aus. 
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Die Firma BBE hatte in ihrem Gutachten eine ,..Umsatzherkunftsprognose auf Ba- 
sis des potenziell erzielbaren Marktanteils im Einzugsgebiet(• Marktanteilskon- 
zept) des Vorhabens erstellt." Die BBE hatte dabei nach eigenen Aussagen die 
Lagequalität des Projektstandorts sowie eine Reihe weiterer Kriterien berücksich- 
tigt. Die sogenannte Abschöpfungsanalyse ist bei kleinen und mittelgroßen Vor- 
haben als gutachterlicher Standard nicht zu beanstanden. 

Betrachtet man gleichwohl die für die jeweiligen Einzugsgebietszonen geschätz- 
ten Marktanteile, sieht man, dass diese von der BBE fOr den Globus-Standort an 
der Dieselstraße zu dicht beieinander liegen und damit nicht standort- und vor- 
habengerechte Ergebnisse liefern: 

• Zone 1: Marktanteil 10-11 Clfa 

• Zone 2: Marktanteil 7-8 Clfa 

• Zone 3: Marktanteil 5-6 Clfa 

Gerade für ein Vorhaben mit überwiegend nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
wäre eine deutlich differenziertere Abstufung, d.h. ein spürbarer Distanzwider- 
stand, zu erwarten. Insbesondere in der Zone 1 wird die Höhe der Marktdurch- 
dringung - und damit die Wettbewerbsintensität zulasten der dort ansässigen 
Anbieter - deutlich unterschätzt. 

U.E. werden die Fernwirkungen demgegenüber zu hoch angesetzt, was insgesamt 
die Wirkungen im Nahbereich nivelliert (Verteilung der Umsatzlast auf ,..breiten 
Schultern"). In dem zuvor erwähnten Globus-Gutachten von Markt und Standort 
zu Neunkirchen wurde diesbezüglich realistischerweise eine deutlich stärkere 
Abstufung (im relevanten Worst Case-Szenario) angenommen. In der Zone 2 lag 
der Marktanteil bei 6 %; aus der Zone 3 sind bei einem Marktanteil von 1 Clfa nur 
Streuumsätze zu erwarten. 

Unter Beachtung der Wettbewerbsintensität j,y,m. der Distanzsensibilität ist fDr 
den Globus-Markt jn Halle (Saale) zu erwarten. dass einerseits dje Marktanteile 
im Fernbereich (Zone 3) deutlich geringer ausfallen dürften. dass andererseits 
von einer verhältnismäßig höheren Abschöpfung im Nahbereich (Zone 1) auszu- 
gehen jst. Eine Erhöhung des Marktanteils in der Zone 1 um nur einen Prozent- 
punkt wUrde dazu führen, dass knapp 2 Mio. € des Vorhabenumsatzes mehr zu 
Lasten der Betriebe in der Zone 1 (insbesondere dem Nebenzentrum SUdstadt) 
umverteilungsrelevant wären. 

3.2 Zur Unterschätzung der Marktdurchdringung im Nahbereich 
(Marktanteilsprognose) 
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Analysiert man djese Tabelle. gergeben sjch aus djeser folgende Erlcenntnisse: 

1. Fllr den Globus-Altstandort im HEP wurde eine vollständig identische Nach- 
nutzung mit gleicher Flächenleistung angenommen. Dieses ist als sehr un- 
wahrscheinlich zu bewerten, da es neben Globus selbst sowie dem bereits im 
Nebenzentrum Südstadt vorhandenen Anbieter Kaufland und dem Anbieter 
real in Halle-Neustadt keine weiteren relevanten und starken Großflächenan- 
bieter in Deutschland gibt. Durch den unterstellten erhöhten Bestandsumsatz 

Tabelle 2: Prognosttzierte Umsatzumlenkungen (Food/Non-Food I) des Globus-S~Warenhauses nach BBE 
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3.3.1 Auswirkungen bei Food/Non-Food 1 lt. BBE 

Die in Bezug auf die Ermittlung der Umverteilungsquoten durch das Globus- 
SB-Warenhaus (ohne Shopzone) entscheidende Tabelle befindet sich auf der Sei- 
te 55 des BBE-Gutachtens. 

3.3 Zur Berechnung der Umsatzumlenkungen durch BBE 

Insofern ist die Abgrenzung des Einzugsgebiets und der erzielbaren Marktanteile 
filr das Vorhaben insgesamt als zu undifferenziert und damit nicht der üblichen 
gutachterlichen Praxis entsprechend zu bewerten. 
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Dffferenzferte Betracbtung der Umvertetlungsrechnung yon BBE: 

Um die Umverteilungsrechnung insbesondere innerhalb der Zone t bewerten zu 
können, wird nachfolgend verdeutlicht, welcher Umsatzanteil in der Zone t zu 
Lasten welches Standortbereichs geht. FDr die Betrachtungen wurde sich auf das 
nach den BBE-Berechnungen am stärksten betroffene Nebenzentrum SDdstadt 
(Ankermieter Kaufland) sowie den Altstandort HEP (beide rot markiert) be- 
schränkt. 

durch einen identischen Nachmieter werden die faktischen Wirkungen damit 
im Untersuchungsraum deutlich unterschätzt. 

2. Desweiteren zeigt sich, dass vom gesamten Vorhabenumsatz (39,8 Mio. €} im 
Bereich Food/Non Food 1 (•nahversorgungsrelevante Sortimente) ein Großteil 
zu Lasten der Betriebe in der Zone t umverteilt wird. 

3. Von diesen 37 ,3 Mio. € in der Zone t werden wiederum nach BBE 29,7 Mio. € 
(bzw. 80 %) zu Lasten des dann neu hinzugekommenen, identischen Nach- 
nutzers im HEP umverteilt, welches aufgrund der Umsatzlast von 80 % dem- 
nach zu extremen Umverteilungen von 58 % im HEP selbst führt. Mit anderen 
Worten: Die BBE unterstellt, dass der Yorhabenumsatz ganz Uberwiegend ge- 
gen den eigenen Altstandort wirken wird. Durch diese Methodik wird der Vor- 
haben umsatz auf signifikant stärkeren Schultern (und dabei zu 80 % zulasten 
des im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO nicht schUtzenswerten Sonderstandorts 
HEP) verteilt - mit der Folge von je Standortlage deutlich niedrigeren Um- 
satzumverteilungswirkungen. 

Aus den o.g. Annahmen der BBE ergeben sich demnach Ergebnisse, die die Ver- 
träglichkeit der Umsatzumverteilungswirkung durch den neuen Globus-Standort 
nachweisen sollen. Diese Umverteilungsberechnung zeigt sehr allerdings deut- 
lich, dass bei nur einer geringfllgigen Veränderung der Annahmen zur Lastenver- 
teilung der Umsätze durch den Globus-Neustandort es auch zu deutlich anderen 
Umverteilungen innerhalb der Zone 1 kommt. Dieses wird nachfolgend in eige- 
nen Rechnungen dargestellt. 
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Für das H EP wurde - unter der bereits kritisierten Annahme einer vollständig 
identischen Nachnutzung der Globus-Fläche - dabei erwähntermaßen ein Tragen 
der Umsatzlast von knapp 80 Cfo der Zone 1 angenommen, zu Lasten des Neben- 
zentrums SUdstadt nur 7 %. die anderen Nahversorgungszentren sind nach den 
BDE-Auswertungen in absoluter Größenordnung des Umsatzrückganges vernach- 
lässigbar. 

Die Uberschlägige Plausibilisierung der BBE-Wirkungsmodellierung lässt auf ein 
sehr volatiles Berechnungsmodell schließen. Wird davon ausgegangen, dass der 
o.g. enorme Umsatzanteil von 80 Cfo nicht zu Lasten des HEP wirkt, sondern ge- 
ringer ausfällt, ergibt sich folgendes: 

• Nimmt man nun an, dass sich der Umsatz zu Lasten des HEP von 29,73 Mio.€ 
nur um 10 %-Punkte verringert und damit 26,76 Mio. € beträgt, entfällt bei 
ansonsten identischer Verteilung des Umsatzes zu Lasten der Ubrigen Betrie- 
be in der Zone 1 bereits ein Umsatz von 3,64 Mio. € auf das Nebenzentrum 
SUdstadt, welches eine Umverteilungsguote von 11 Cfo bedeuten würde. 

• Geht man ferner davon aus, dass sich der Umsatz zu Lasten des H EP von 
29,73 Mio. €um 20 Cfo verringert und damit mit 23,78 Mio. €immer noch ein 
extrem hoher Wert ist, entfällt bei ansonsten identischer Verteilung des Um- 
satzes zu Lasten der Ubri.gen Betriebe in der Zone 1 bereits ein Umsatz von 
4,67 Mio. € auf das Nebenzentrum Südstadt, welches eine Umverteilungsguo- 
te von 14 % darstellt. 

Tabelle 3: Umvert.ellungsrechnung BBE- Prozentuale Belastung der Standortllerekhe/Zentren 
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In Bezug auf die Sortimente Food/Non-Food 1 sind nach BBE dabei für den Mag- 
netbetrieb des Zentrums, das Kaufland SB-Warenhaus, aufgrund der Angebots- 
überschneidungen die höchsten Wirkungen im Nebenzentrum Südstadt zu erwar- 
ten. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass durch die BBE nicht nur eine identi- 
sche Nachnutzung des Globus-Marktes im HEP antizipiert wurde, sondern auch 
sonstige baurechtlich fixierte Planvorhaben als künftiger Bestand (Ober 5.000 
qm VKF zusätzlich) eingestellt wurden. Dieses wäre nur dann nicht zu kritisieren, 
wenn zugleich auch die Schwelle der noch verträglichen Umverteilungen gesenkt 
wfrd, d.h. eine zeitgleiche Belastung der übrigen Betriebe berücksichtigt wird. 
Denn so wie hier gerechnet wurde, ist letztendlich nur „der Nenner" einseitig 
vergrößert worden, damit die Umverteilungsquoten rechenrisch geringer ausfal- 
len. Der Umsatz wird damit künstlich auf stärkeren Schultern verteilt. Dies wäre 
jedoch nur bei zusätzlicher Berücksichtigung der kleinräumigen Einwohnerent- 
wicklung zielfllhrend. 

Berücksichtigt man nun noch fllr den Nahbereich den erwarteten Rückgang des 
Marktpotenzials von 11,3 Mio. E (Wert allein für den StadtteU Südstadt), ist da- 
von auszugehen, dass der derzeitige Bestand in der Zone 1 (223 Mio. E) um eben 
djesen Umsatz und damit -5 '9-Punl<te zusätzlich abnehmen wird. Stellt man 
diesen Umsatz demjenigen im nahe gelegenen Nebenzentrum Südstadt gegen- 
über (33,9 Mio. E), wäre erwartbar, dass rechnerisch ein Drittel des Umsatzes jm 
Südstadt-Center (nur Food und Non Food I) bis 2025 wegfällt. 

Mit anderen Worten: Das durch die Einwohnerentwicklung (zuletzt 2005-2015 
von -1,1 O/o p.a.) vorgeschädigte Nebenzentrum Südstadt ist auch prospektiv 
durch signifikante Einwohnerrückgänge tangiert. Diese Rahmenbedingungen 
üben bereits in der Einzelbetrachtung Druck auf die Bestandsbetriebe aus. Be- 
rücksichtigt man efoe realistische Spannbreite der Prognoseungenauigkeiten, 
d.h. der realitätsnahen Betrachtung der faktisch niedrigeren Umsatzlast zulasten 
des HEP (Altstandort Globus), lassen die Quoten zulasten der übrigen Standort- 
lagen - und hierbei namentlich zulasten des Nebenzentrum Südstadt - auf struk- 
turelle Verwerfungen schließen. Diese Wirkungen werden zulasten der im Sinne 
des § 11 Abs. 3 BauNVO schutzbedUrftigen Lagen (städtische Zentren, ausgewo- 
gene verbrauchernahe Versorgung im Raum) für dje Sortimentsgruppe Food und 
Non-Food 1 sehr deutlich oberhalb des kritischen Abwägungsschwellenwerts von 
10 '9 liegen ynd somit städtebaulich relevante Auswidcungen entfalten. 
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Die BBE schmälert in der Auswirkungsanalyse den raumwirksamen Vorhabenum- 
satz in hohem Maße durch die Anrechnung des Vorhabenumsatzes zulasten des 
eigenen Altstandorts. Nur 20 % davon werden somit zu Lasten sonstiger Anbie- 
ter im Nahbereich umverteilt. Diese Annahmen der BBE sind nicht der gutachter- 
lichen Praxis entsprechend. Die Plausibilisierung der Daten für die Sortiments- 
gruppe Food und Non-Food I zeigt deutlich, dass insbesondere das Nebenzent- 
rum Südstadt und der Magnetbetrieb Kaufland SB-Warenhaus durch die Neuauf- 
stellung von Globus jeweils Umsatzrückgänge hinnehmen müssten, die sehr 
deutlich oberhalb von 10 % liegen werden. · 

------,·----··-·-·---··-·----------------·--·---··-····--- 

Diese Mehrumsätze von schätzungsweise etwa 3.7 Mio. € (+7.5 %) wurden je- 
doch nicht in die Berechnungen mit eingestellt. Aufgrund der erforderlichen 
summarischen Betrachtung - denn schließlich partizipieren die Angebote im 
wesentlichen Maße von den Frequenzen, die der Globus-Markt generiert - würden 
die Werte damit tendenziell höher liegen als oben skizziert. So ergeben sich u.E. 
ganz deutliche Attraktivitätsvorteile durch das Zusammenspiel von Bäcker und 
Apotheke bei der Wahl der Einkaufsstätte. Die durch das Vorhaben induzierten 
Auswirkungen auf die Food- und Non-Food !-Sortimente werden demnach in dem 
BBE-Gutachten nicht vollständig berücksichtigt und deutlich unterschätzt. 

TabeUe 4: Vorhabenstruktur von SB-Warenhaus und sonstigen von BBE nicht erfassten Einzelhandelsangebo- 
ten 
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Zusätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass die BBE nur den geplanten 
Bäcker und Aeischer als Konzessionäre in der Vorkassenzone berücksichtigt ha- 
ben. Allerdings sieht die aktuelle Planung weitere Anbieter vor, die ganz über- 
wiegend in diese Sortimentsgruppe fallen: 
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3.3.2 Plausibilisierte Gegenrechnung/Überschlägige Ermittlung tat- 
sächlicher Umverteilungsquoten bei Food/Non-Food 1 

Das Modell der Umverteilungsrechnung der BBE basiert auf der Annahme, dass 
eine dem aktuellen Globus-Markt vollständig gleichartige und gleichwertige Nut- 
zung unmittelbar nach Auszug als Nachnutzer fungieren wird. Dieser wird dann 
rechnerisch mit Eintritt der Verlagerung fast ausschließlich durch Umsatzabzug 
belastet, so dass nur noch sehr wenig „umzuverteilender Umsatz" zu Lasten der 
übrigen Betriebe verbleibt. Im Anschluss würde nach BBE dieser Nachnutzer 
durch den enormen Umsatzabzug sofort wieder schließen, und dann durch einen 
Verbrauchermarkt mit 2.500-3.000 qm Verkaufsfläche dauerhaft auf reduzierter 
Verkaufsfläche nachgenutzt. 

Nimmt man nun realistischerweise an, dass dieser Verbrauchermarkt mit bis zu 
3.000 gm YKF direkt ats Nachnutzer fungiert, verändert sich die Bestandssitua- 
tion zum Markteintritt der Globus-Verlagerung wie folgt: 

• Der Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von rd. 3.000 qm würde bei 
einer Flächenproduktivität von rd. 4.000 €/qm (nach BBE Durchschnitt in 
Halle} einen Umsatz von 12 Mio. € generieren. Dieser würde zu etwa 95 % 
auf Food entfallen (11,4 Mio. €). 

• Der Food-Umsatz im HEP wurde sich damit von vorher 51,4 Mio. € auf 
26,2 Mio. € verringern. 

• Bei der Annahme einer identischen Umverteilungsquote zu Lasten des HEP 
wird sich der absolute Umsatzrückgang zu Lasten des nachzunutzenden Ver- 
brauchermarkts auf 15,5 Mio. € verringern. 

• Bei gleich bleibender Umsatzumverteilung zu Lasten der Betriebe in der 
Zone 1 (37 ,3 Mio. €) muss sich damit der verbleibende Umsatz zu Lasten der 
übrigen Standortbereiche in der Zone 1 (22,2 Mio. €) verteilen. 

• Dieses führt insgesamt zu efoer Umverteilungsquote zu Lasten der Betriebe in 
der Zone 1 von durchschnittlich etwa 19 Cl/o (siehe nachfolgende Tabelle). ZU 
Lasten der Nahversorgungszentren Vogelweide, Ammendorf und Diesterweg- 
straße werden daher Umverteilungsquoten von 10-15 % folgen. Der Umsatz- 
rückgang zu Lasten des Nebenzentrums Südstadt läge sogar bei 22 Cl/o und 
damit weit oberhalb des Abwägungsschwellenwerts von 10 Cl/o bzw. einer für 
djesen Standort möglicherweise noch verträglichen Größenordnung von ma- 
ximal 8 'fo. Würde man nun noch die negative Einwohnerentwicklung hierbei 
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Die plausibilisierte Gegenrechnung bei Food/Non·Food I zeigt, dass durch die 
angewandte Methodik der BBE die Wirkungen des Vorhabens kleingerechnet wer· 
den. Die überschlägige Gegenrechnung zejgt. dass das Modell der BBE metho- 
disch unsicher und am Vodiegendeo ·Fall nicht be[astbar ist. Dr. Lademann & 
Partner rechnen auf Basjs der Daten der BBE mit Umsatzrückgängen. die sehr 
deutlich oberhalb des 10 %-Abwägungsschwellenwerts liegen. Aufgrund der 
Typähnlichkeit und der räumlichen Nähe zum neuen Globus SB-Warenhaus wer- 
den erhebliche Wirkungen insbesondere das Nebenzentrum Südstadt betreffen. 
Zugleich zeigen sich auch signifikante Umsatzabzüge zulasten der fDr die ver- 
brauchemahe Versorgung bedeutenden Lebensmittelbetriebe in der Zone 1. 

---------···--·-·-·-·------------ 
Tabelle 5: Realtsttsche Umvertellungsquoten bei Nachnutzung HEP Verbrauchermarkt mft 3.000 qm VKF 
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berücksichtigen, läge der Umsatzrückgang zu Lasten der bestehenden Betrie- 
be im Nebenzentrum Südstadt noch höher. 
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Kritisch angemerkt werden muss hierbei. dass dje Bestandsumsätze von der BBE 
nur Uber alle Non-Eood II-Sortimente insgesamt angegeben wurden. Fllr die ein- 
zelnen Standortlagen wurde bei den Non-Food-11-Sortimenten keine hinreichen- 
de Darstellung vorgenommen. dje eine differenziertere Bewertung möglich 
JDKb1, Bei den Non-Food II-Sortimenten ist die sehr kurz gehaltene Darstellung 
der BBE nicht dazu geeignet, die Ausgangslage (keine Aufstellung von Verkaufs- 
flächen und Umsätzen differenziert nach Sortimenten und Standortlagen erfolgt) 
im Untersuchungsraum plausibel und nachvollziehbar abzubilden. Eine sorgfälti- 
ge PlausibilitätsprUfung der Annahmen zur den Flächenleistungen kann demnach 
auf Grundlage der nicht differenzierten und nicht plausiblen Annahmen und Be- 
wertungen des BBE-Gutachtens nicht erfolgen. So bleibt unklar, in welchem Ver- 
hältnis z.B. das Vorhaben mit den erwarten sehr niedrigen Flächenleistungen bei 
Non-Food II zum Bestand in Halle (Saale) steht. Auch kann keine Aussage dazu 
vorgenommen werden, welche Wirkungen tatsächlich in den einzelnen Sortimen- 
ten zu erwarten sind. 

Tabelle 6: Prognostizierte Umsatzumlenkungen (Non-Food II) des Globus-SB-Waranhauses nach BBE 
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3.3.3 Auswirkungen bei Non-Food II Lt. BBE 

Die in Bezug auf die Ennittlung der Umverteilungsquoten durch das Globus-SB- 
Warenhaus im Segment Non-Food II, das auf 3.390 qm VKF umgesetzt werden 
soll, relevante Tabelle befindet sich auf der Seite 82 des BBE-Gutachtens. 

Nach den Einschätzungen der BBE ergeben sich ausschließlich für die Sonstige·n 
Lagen wesentliche Umsatzrückgänge unterhalb des 10 %-Abwägungsschwellen- 
werts: 
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Nach Angaben der BBE schwankt die Raumleistung bei Non-Food II zwischen 
1.500 und 3.600 €je qm VKF. Wenngleich keine nähergehende Zuordnung zu den 
einzelnen Sortimenten erfolgt, so lässt sich hieran feststellen, dass die Vorha- 
benumsätze bei Non-Food II zur Abbildung einer standortspezifischen worst- 
case-Betrachtung mit einer mittleren Flächenleistung von 2.150 € je qm VKF 
deutlich zu niedrig eingeschätzt werden. So wird unterstellt, dass das Vorhaben 
von Globus nach Neuaufstellung nur eine Rächenleistung erreichen kann, wie sie 
aktuell nach BBE-Einschätzung am Nebenzentrum SOdstadt durch die preisfokus- 
sierten Angebote auf den zwei Handelsebenen generiert wird. Damit sind bei 
Non-foQd II die Eingangsgrößen der Wirkungsermittlung der BBE nicht hinrei- 
chend bestimmt und transparent und demnach auch nicht hinreichend ermittelt 
und bewertet worden. 

Auch muss beachtet werden, dass am Planstandort ein ebenerdiger Martct des 
neusten Standards geplant wird und nicht wie im HEP zur Hälfte im Obergeschoß 
verortet ist, wo geringere Aächenleistungen erwirtschaftet werden. ludern be- 
finden sich im HEP weitere zentrenrelevante Angebote, die in Teilen auch als 
Wettbewerb zu interpretieren sind. Die Redimensionierung von Globus ist viel- 
mehr vor dem Hintergrund zu interpretieren, dass solche Sortimente ausgedllnnt 
werden, die nicht (mehr) im erwünschten Umfang abgesetzt werden und dass der 
Schwerpunkt auf solche Nutzungen gelegt wird, die umsatzseitig deutlich Lukra- 
tiver sind. Die in den textlichen Erläuterungen der BBE-Auswirkungsanalyse skiz- 
zierte Obergrenze von max. 3.600 € je qm VKF bei Non-Food II-Sortimenten ist 
demnach als zu niedrig angesetzt zu interpretieren. Als wesentlicher zu benen- 
nender Kritikpunkt bleibt an der methodischen Vorgehensweise der BBE weiter- 
hin die fehlende Prüfung jedes Teilsortiments mit der jeweiHgen potenziellen 
Obergrenze. Umgekehrt wäre im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungs- 
plans Nr. 177 ,,Sondergebiet SB-Warenhaus Dieselstraße• auf ein eng gesetztes 

Analysiert man die obige Tabelle. ecgeben sich aus dieser folgende Erkenntnisse: 

Vollständig unberücksichtigt lässt die BBE, welche kumulativen Wirkungen sich 
durch die Etablierung eines Einzelhandelsgroßprojekts mit rd. 10.000 qm VKF 
insgesamt ergeben werden. Aufgrund der prqjektierten Sortimentsstruktur sind 
gleichermaßen Auswirkungen auf nahversorgungs- sowie zentrenretevanten Sor- 
timente zu erwarten. Gerade das geplante Angebot von Globus steht direkt im 
Wettbewerb mit den höherstufigen Zentren. dem Hauptzentrum Altstadt. dem 
Nebenzentrum Neustadt und dem Nebenzentrum SOdstadt, sowie gleichermaßen 
auch mit den Sonderstandorten. wie das HEP und widerspricht somit den defi- 
nierten Zielen von Schutz, Stärkung und Entwicklung der zentralen Versorgungs- 
bereiche. 
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Der Standort HEP ist hinsichtlich seiner mikrostandörtlichen Situation und vor 
aUem im Vergleich zu typähnlichen Standorten (v.a. Kaufcenter Südstadtring) als 
leistungsstark zu bewerten (dies spiegelt sich u.a. daran wieder, dass H&M und 
Esprit am Standort ansässig sind). 

In Bezug auf das HEP muss damit gerechnet werden, dass auch das Obergeschoß 
in Teilen durch zulässige zentrenrelevante Sortimente belegt werden wird. Hier- 
bei ist aUerdings mit einem preisfokussiertem Niveau zu rechnen, wodurch das 
Center das Profil und damit die Wettbewerbsintensität mit den sonstigen Stand- 
ortlagen von Halle (Saale) aufnehmen wird. Gerade das Nebenzentrum Südstadt 
(•Kaufcenter Südstadtring) wird zwischen diese veränderte Positionierung gera- 
ten. da dieses fast ausschließlich auf einen preisfokussierten Einkaufsanlass 
ausgerichtet ist. Durch das dort allmählich sinkende Nachfragevolumen und die 
steigende Zahl an Einkaufsalternativen in Verbindung mit den städtebaulichen 
und arcMtektonischen Gegebenheiten ist jedoch kein flexibles Anpassen an die 
signifikante Wettbewerbsverschärfung möglich. Insofern wird sich der Abwärts- 
tendenz des Kaufcenter Südstadtring fortsetzen und zu zunehmenden Leerstän- 
den führen. Aufgrund der baulich bedingten Wegeführung im Center gerät wiede- 
rum der Kaufland-Markt unter Druck, da die Kunden an einem erodierenden Nut- 
zungsbesatz vorbeigeführt werden. Erhebliche Umbaumaßnahmen könnten unter 
Umständen hier auch keine Lösung bieten, da diese aufgrund der vielgeschossi- 
gen kompakten Bestandsimmobilie nicht realisierbar ist. 

Die BBE berechnet wie dargestellt ihre Quote für das Non-Food II-Sortiment ins- 
gesamt nur pauschal. Mangels der Breite der Ausführungen bei Non-Food II muss 
unterstellt werden, dass die BBE in ihren Berechnungen, analog ihrer Berech- 
nungen bei Food/Non-Food I, vor allem die Umsätze gegen die Anbieter im HEP 
gerichtet hat. Auffällig ist hierbei. dass der Umsatz des Vorhabens von 7.02 Mjo. 
€ (exkL Streuumsatz) zu 90 '1 auf sonstige Lagen treffen wird. Damjt wird wie- 
derum annähernd ausschließlich (deutlich) das HEP belastet. mit dem Ziel die 
Umsatzlast für dje an das Vorhaben heranrückenden Zentren zu relativieren. 

Aufgrund des fehlenden differenzierten Nachweises wird im folgenden ein Ver- 
kaufsflächen- und Umsatzvergleich zwischen dem geplanten Globus-Vorhaben an 
der Dieselstraße und der aufgrund des heute vorhandenen Angebotsbestands am 
meisten tangierten Standortlagen durchgeführt. Ober den Verkaufsflächenver- 
gleich und die Entfernung zum Vorhabenstandort lassen sich grundsätzlich Hin- 

Bauplanungsrecht hinzuwirken, was die Größen je Einzelsortiment exakt festset- 
zen kann. Dennoch bedarf es zunächst eines differenzierten Verträglichkeits- 
nachweises. 
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Unter Berücksichtigung, dass das Planvorhaben nur rd. 3 km und rd. 7 Fahrminu- 
ten vom Vorhabenstandort entfernt liegt, lässt demnach dje Vorhabenrealjsje- 
rung auf ejne intensive Wettbewerbsbeziehung schließen. Aufgrund der typähn- 
lichen Angebote bei dem geplanten Globus-Planvorhaben und dem vorhandenen 

· Haupt- und Nebenzentren müsste dje AyswirlcungsanaLYse vielmehr die Wirlcun- 
gen auf dje tatsächlich relevanten Standorttagen ·von Haupt- und Nebenzentren 
konzentrieren. Diese Betrachtung und Bewertung erfolgt jedoch nicht. Die pau- 
schale Verträglichkeitsbescheinigung der BBE ist demnach aufgrund der Situati- 
on und der Strukturen nicht plausibel und nicht belastbar. 

Tabelle 8: Verlcaufsftlchenvergleich 

VERKAUF8Fl.ActENvERoLBCH von ... u_. und Ntbenzentntn und P„nvorhaben 
NZ SOclllmdt ; NZNt.-dt HZAllädt ' VKF lhaalz VKF 1 Unulz VKF i Unutz BBE-Branche i lnqm ! In Mio. E In C111 ; lnMlo.€ In C111 ; In Mio. E 

GESAMT 183% 108% 348% 137% 731% e 
3U% i 

Quelle: Bgerll DlrnlU1g rmch Angaben der BBE. 

Stellt man nun die Gesamtverkaufsfläche des Globus-Planvorhabens (inkl EH- 
Konzessfonäre: rd. 9.860 qm VKF (• 100 %) bei einem Vorhabenumsatz von 52,4 
Mio. € (• 100 %)) den nächstgelegenen Einkaufsaltemativen gegenüber, zeigt 
sich folgendes Bild: 

Tabelle 7: Einzelhandelsstruktur tn den Mlherstufigan Zentren nach BBE-Branchen 

.................... r ...... und,...._hll naoll-Blmallen 
NZ lllllllldt NZ ........ HZMllmdl 

~ FP VICF i-... ' FP VICF Unulz. FP BBE-B!Wlctle VICF 
In cpn lnlkl rn-.. lncpn 1 lnlkl; ln8cp incpn In Mla. E . 1na,n 

Food + Nonfaod 1 8.0llO ~· 4.111 8.730 34,9 ; 4.Cll1 5.280 21,0 8.9113 ' Nanbadl 10.ilio 23,2 2.117 25.1110 37,1 ' 1.449 •770 188,5 2.• 
~ tl.OIO 17,1 J.911 auoo n,o ! u. TZ.Im 117,1 a.m a.111:-Dlnillllna-~-- 

weise zu möglichen Wettbewerbsbeziehungen ableiten. Aufgrund der Datenlage 
des Gutachtens lassen sich allerdings nur grobe Näherungswerte bestimmen, da 
die Sortimentsstruktur zwischen Vorhaben- und Bestandsbeschreibung voneinan- 
der abweichen und hinsichtlich der Aussagekraft somit nur partiell ergiebig sind • 
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4.1 Zur Bewertung der städtebaulichen Auswirkungen 

Allgemeine Anmerkungen zur Bewertung von städtebaulichen Auswirkungen; 

Ziel einer Wirkungsanalyse ist es zu ermitteln, ob bei einem geplanten Vorhaben 
die reinen absatzwirtschaftlichen, d.h. wettbewerblichen Auswirkungen in Form 
von Umverteilungsquoten in städtebauliche oder raumordnerische Wirkungen im 
Sinne einer Funktionsstörung der Nahversorgung sowie der zentralen Versor- 
gungsbereiche umschlagen können. 

Die Beantwortung der Frage, wann zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Funkti- 
onsfähigkeit beeinträchtigt sind, bedarf einer Prüfung der konkreten Umstände 
im Einzelfall. Allerdings ist in der Rechtsprechung verschiedener Oberverwal- 
tungsgerichte (vgL u.a. OVG Münster, AZ 7A 2902/93, OVG Bautzen, Beschluss 1 
BS 108/02, 06.06.2002) die Meinung vertreten worden, dass mit Bezug auf das 
Beeinträchtigungsverbot als Anhaltswert ab einer Umsatzumverteilung von 10 % 
mehr als unwesentliche Auswirkungen auf den bestehenden Einzelhandel nicht 
auszuschließen sind (sog. Abwägungsschwellenwert). In anderen Urteilen wird 
gleichwohl eine Schädigung bereits ab 7 bis 8 % Umsatzverlust unterstellt, so 
dass der häufig zitierte Abwägungsschwellenwert von 10 % nicht als absolut zu 
bewerten ist. Yiel!nehr kommt es auf dje somfältige und yollständjge Bewertung 
der jeweiligen Ejnzelumstände und der Stabilität und Eunktionsfähjgkejt der 
Strukturen vor Ort an. Bei Vorhaben in Sondergebieten fllr den Einzelhandel sind 
zudem die Entwicklungsperspektiven jedes Zentrums zu beachten. 

Gerade seit dem zitierten Urteil von 2002 hat sich der Flächendruck (zwischen 
2002-2015 stieg die Verkaufsfläche im deutschen Einzelhandel um gut 10 %) 
weiter erhöht, so dass die Umsatzrendite sukzessive geringer geworden ist, die 
im LEH bei durchschnittlich nur bei etwa 2 % liegt. Der Abwägungsschwellenwert 
von 10 % dürfte also heutzutage gerad ein Räumen mit Einwohnerrückgang ver- 
mehrt zu hoch fllr die pauschale Vermutung der städtebaulichen Verträglichkeit 
sein. 

4 Zur Bewertung des Vorhabens nach den Prüfkri- 
terien des § 11 Abs. 3 BauNVO 
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Zum BSE-Gutachten in Halle (Saale): 

Auswirkungen auf das Nebenzentrum Südstadt 

Ab Seite 70 f. des BBE-Gutachtens wird wie folgt auf die städtebaulichen Aus- 
wirkungen zu Lasten des Nebenzentrums SDdstadt eingegangen: 

„Für die Lebensmittelanbieter im ausgewiesenen Nebenzentrum SOdstadt sind 
durchschnittliche Umsatzverluste von knapp 8 % zu prognostizieren. Diese Umsatz- 
rOckgänge liegen unterhalb des Schwellenwertes der Unverträglichkeit, so dass aus 
der Höhe dieses Wertes keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind. [ ... ]Kauf- 
land zählt zu den leistungsstärksten Lebensmittelanbietem dieses Betriebstyps in 
Deutschland. Dies wird einerseits durch die große Anzahl an Filialen deutlich, an- 
derseits erreicht die Schwarz-Gruppe - zu der Kaufland angehört - nach der Edeka- 
Gruppe mit die höchste Marktdurchdringung in Deutschland. Auf Grund der hohen 
Leistungsfähigkeit ist abzuleiten, dass die zu erwartenden Umsatzverluste in Höhe 
von rd. 9 % zu verkraften sind.• 

An den Bewertungen wird erkennbar, dass sich diese vollständig undifferenziert 
an dem Abwägungsschwellenwert von 10 Cfo orientiert, ohne hierbei beispielswei- 
se auf eine Vorschädigung durch weitere Planvorhaben, den seit Jahren unterlie- 

. genden EinwohnerrUckgängen sowie einen zu erwartenden EinwohnerrOckgang 
im Nahbereich oder eine eher unterdurchschnittliche Flächenleistung des Be- 
standseinzelhandels einzugehen. 

Zudem wird pauschal darauf verwiesen, dass efoe Schließung aufgrund der guten 
bundesweiten Performance nicht zu erwarten sei. Dieser Schluss ist nicht halt- 
bar, da auch die einzelnen Betriebe als eigenständige wProfit-Cente„ funktionie- 
ren müssen. Wäre dem so, hätte es in den vergangenen Jahren nicht bundesweit 
Schließungen (ohne Verlagerungen) von Kaufland-Filialen und auch anderer fllia- 
Lisierter Vertriebslinien gegeben. 

Vielmehr ist zu erwarten, dass aufgrund der etwa gleich weiten Pkw-Fahrdistanz 
in Minuten zum HEP bzw. dem Nebenzentrum Südstadt es auch zu ähnlichen 
Umsatzrückgängen beider Standorte kommen würde. Dr. Lademann & Partner 
gehen daher von einer Umverteilungsquote von deutlich über 10 Cfo aus, welches 
zusätzlich zu den Wirkungsverschärfungseffekte durch Einwohnerrückgang sowie 
weiteren Lebensmittelefozelhandels-Planvorhaben zu einer städtebaulichen Un- 
verträglichkeit für das Nebenzentrum Südstadt führen würde. 

Hierbei sei noch einmal auf die zuvor genannten Kapitel hingewiesen, aus dem 
eindeutig die vorliegende Schwächung des Nebenzentrums hervorgeht. Sollte 
Kaufland das Kaufcenter Südstadtring als Mieter verlassen, wäre es äußerst 
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Nach Einschätzung yon pr. Lademann & Partner steht dje aktuelle Planung yon 
Globus dem städtebaulichen Beejnträchtigungsverbot entgegen. da einerseits die 
örtlichen Strukturen nicht hinsichtlich ihrer Belastbarkeit nicht hinreichend er- 
mittelt und bewertet wurden und weil andererseits deutliche Anzeichen dafür 
vorliegen, dass die Wirkungen fUr einige Standortlagen deutlich oberhalb des 
10 %-Abwägungsschwellenwerts liegen werden. In Halle (Saale) konnten sogar 
solche Strukturen vorgefunden werden, dass Dr. Lademann & Partner aufgrund 
der standortspezifischen Bewertung zum Ergebnis kommen, dass negative Wir- 
kungen bereits unterhalb von 10 % Umsatzverdrängung eintreten werden. In 
Bezug auf die Strukturen im Nebenzentrum Halle Südstadt sind die AusfUhrungen 
der BBE zu verträglichen Quoten von 10 % und mehr fachlich und sachlich voll- 
kommen unangemessen und erscheinen rechnerisch überzogen. Diese Vorge- 
hensweise der BBE lässt die fehlende Auseinandersetzung mit dem Standortspe- 
zifischen worst-case vollständig vermissen. 

schwierig, den Markt mit seinen etwa 7 .000 qm - die vollständig im 1. Oberge- 
schoß liegen - mit einem gleich großen Lebensmittelmarkt nachzubelegen. Der 
schwierige Zuschnitt und die Erschließung des 1. Obergeschosses ausschließlich 
durch Rollsteige, ausgehend vom Zentrum der Handelsimmobilie lassen eine Auf- 
teilung der Flächen als nicht tragfähig und als realistisch erscheinen. Das Ober- 
geschoss würde dann keine Funktion mehr als Handelsnutzung übernehmen. 
Hierdurch würde die Verkaufsfläche im Nebenzentrum um 50 % zurllckgehen. 

Hinsichtlich der geplanten Ansiedlung von Non-Food-II Sortimenten kann die 
undifferenzierte BBE-Analyse aufgrund der zuvor genannten Aspekte keinen be- 
lastbaren Aufschluss über die tatsächlichen Wirkungen geben. Es bedarf vielmehr 
stattdessen eines sorgfältigen und differenzierten Nachweis. Hierbei geben Dr. 
Lademann & Partner bereits heute ausdrücklich zu bedenken, dass bereits eine 
punktuelle weitere Beeinträchtigung bei den Non-Food II Sortimenten zu einem 
Attraktivitätsverlust des Centers führen würde. Hierbei ist es nicht nur das Rand- 
sortiment des Kaufland-Markts, das „im Wettbewerb" zu dem geplanten Globus- 
Markt steht. U.E. sind es primär die preisfokussierten Fachmärkte, die sich insbe- 
sondere im Erdgeschoss der Immobilie befinden, an denen der Kaufland-Kunde 
durch die WegefOhrung im Center stets vorbeigehen muss. Diese erforderliche 
Frequenz entfiele, insofern Kaufland den Standort verließe. Allein die Zunahme 
an weiteren Mindernutzungen im Center oder von weiteren Leerständen würde 
sich wiederum negativ auf die Attraktivität und Leistungskraft des Centers aus- 
wirken. 
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Der Nachweis zur Herleitung der Auswirkungen ist seftens BBE nicht vollständig 
und nicht sach- und fachgerecht erbracht (fehlende Berücksichtigung von Kon- 
zessionären; fehlende Differenzierung nach sortimentsspezifischen Obergrenzen). 
Ein Umschlagen der absatzwirtschaNichen Ayswirkungen des Vorhabens ;n städ- 
tebayliche oder raumordnerische Wirlcungen im Sinne einer Funktionsstörung der 
Nahversorgyng sowie der zentralen Versorgungsbereiche kann nicht ausgeschlos- 
sen werden. Insbesondere bei erforderlicher Berücksichtigung der Vorschädigung 
der Angebote im Nebenzentrum Südstadt (v.a. durch negative Einwohnerent- 
wicklung und Wettbewerbsverschärfung durch das Planvorhaben von Globus) sind 
städtebauliche gewichtige Folgewirkungen erwartbar. Dem städtebauljchen Be- 
ejnträchtigungsyerbot wjrd das Globus-Vorhaben damit nicht gerecht. 

-··• ••• - .,.,. •u --- ·-•- • '"'''"'*·•------- 

--·---------·····---···-- -·--·-·-···-·-~· .. ·---·--- 

Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung 

Neben einer Betrachtung der zentralen Versorgungsbereiche, wie dem Neben- 
zentrum Südstadt sowie den übrigen Nahversorgungszentren, sind - da es sich 
bei Globus um einen Großflächenanbieter mit überwiegend nahversorgungsrele- 
vanten Sortimenten handelt - auch die Auswirkungen auf Streulagen und damit 
auf die flächendeckende Nahversorgung gleichermaßen zu betrachten. 

Im BBE-Gutachten werden die prognostizierten Umsatzverluste von Lebensmit- 
telanbietern in sonstigen Lagen im Stadtviertel Damaschkestraße dargestellt. fllr 
die relativ dicht an dem Globus-Neustandort gelegenen Betriebe Netto (-12 '2) 
und Lidl (-11 '2) wurde Umsatzrückgänge von Ober 10 % ermittelt. Allerdings sei 
laut BBE eine Schließung auch hier nicht zu erwarten, weil es sich um „bundes- 
weit .agierende Großfilialisten mit einer hohen Marktstärke bzw. Markdurchdrin- 
gung handelf'. Diese allgemein gOltige .Unbedenklichkeitsbeschejnjgung6 für alle 
Filialisten (der LEH besteht praktisch ausschließlich aus ebensolchen) kann fach- 
lich und sachlich nicht überzeugen. Ein Wegbrechen der beiden Standorte (Lidl 
und Netto) hätte durchaus ungünstige Folgen auf die Nahversorgung, da die 
beiden Märkte deutlich näher an den Siedlungsschwerpunkten gelegen sind, als 
es der Globus-Markt nach Aussagen der BBE zu sein vennag. 
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•Junker und Kruse (2013}: Einzelhandels- und Zentrenkonzept fllr die Stadt HaUe (Saale). 

4.2 Zur Kompatibilität mit dem kommunalem Einzelhandelskon- 
zept 

Nachfolgend für das Globus-Vorhaben relevante Aussagen und Zielvorstellungen 
aus dem im Jahr 2013 vom Büro Junker und Kruse für die Stadt Halle (Saale) 
erarbeiteten Einzelhandelskonzept': 

• In der Gesamtschau zeigt sich fiJr die Stadt Halle eine quantitativ sehr gute 
Angebotsausstattung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Oie einwoh- 
nerbezogene Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und 
Genussmittel beträgt 0,44 m1 pro Kopf und liegt somit deutlich oberhalb des 
bundesweiten Vergleichswerts (0,35-0,4 m'/EW) sowie im Mittel ostdeutscher 
Kommunen (0,4-0,5 m'/EW). 

• Bei einer ungesteuerten Entwicklung kann sich die Bedeutung verkehrsgünstiger 
Standorte in stlidtebaulich nicht integrierten Lagen schnell dahingehend aus- 
wirken, dass die zentralen Versorgungsbereiche wichtige Frequenzbringer verlie- 
ren werden. Ein rasch eintretender Dominoeffekt mit weiteren Abwanderungen, 
dauerhaften Leerständen oder aber auch mit minderwertigen Nutzungen in den 
Zentren ist wahrscheinlich. Oie Folge kiJnnte ein zunehmender Attrakt:ivit6tsver- 
lust oder im Extremfall sogar eine allmlihliche Aufgabe der Altstadt und der Ne- 
ben- sowie Nahversorgungszentren als Einzelhandelsstandorte sein. Eine Mög- 
lichkeit, diese drohende Entwicklung abzuwenden, besteht darin, die Einzelhan- 
delsentwicklung außerhalb der Zentren mit klar fonnulierten Regeln zu verbin- 
den, die mit den entsprechenden Instrumenten (insbesondere der Bauleitpla- 
nung) umzusetzen sind. Eine Öffnung neuer Ober die genannten hinausgehen- 
den Einzelhandelsbetriebe oder die Stärkung vorhandener (in der Regel auto- 
kundenorientierter) Einzelhandelsstandorte außerhalb der gewachsenen Struktu- 
ren, in denen insbesondere zentrenrelevante Sortimente angeboten werden, 
ftihrt in der Regel zu einer Schwlichung der bestehenden Einzelhandelsstruktur 
und hat einen ruinösen Wettbewerb zur Folge. 

• Als wichtigste Einzelhandelsstandarte in Halle neben der Altstadt fungieren die 
Nebenzentren Neustadt und Südstadt. Mit ihrem breiten überwiegend zentrenre- 
levantem Angebot sorgen sie zum einen ftir eine wohnortnahe über die Nahver- 
sorgung hinausgehende Versorgung in den beiden bev61/cerungsreichsten Stadt- 
bezirken, übernehmen aber in Teilen auch die Versorgungsfunktion fiJr die um- 
liegenden Kommunen. Um diese Bedeutung zu erhalten, soll die Einzelhandels- 
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Kompatibilität rojt allgemeinen Zjelvarstellungeo; 

Bei dem Globus-Vorhaben - auch wenn das Grundstück eines ehemaligen Bau- 
marktes nachgenutzt wird - handelt es sich im Wesentlichen um die Neuauswei- 
sung eines groß dimensionierten Nahversorgungsstandorts. 

Durch die Möglichkeit einer gleichzeitigen Nachnutzung des Altstandorts wird 
damit auch die Nahversorgungsstruktur maßgeblich verändert. Und das bei einer 
bereits heute nach Aussagen des Einzelhandelskonzepts ausreichenden Flächen- 
ausstattung. 

• [ ...• ] Ein über alle Betriebsformen reichendes und möglichst dichtes Nahver- 
sorgungsangebot ist nicht nur unter sozialen und kommunikaffven Aspekten ein 
wichtiger Bestandteil eines zukunftsfähigen Einzelhandels- und Zentrenkon- 
zepts; häufig bilden Lebensmittelanbieter in Neben- oder Nahversorgungszen- 
tren eine wichtige Magnetfunktion auch ft)r weitere Nutzungen (Einzelhande~ 
Dienstleistung, Gastronomie). [ ... ] Daher muss darauf geachtet werden, eine 
riiumlich (Standorte) wie funktional (verschiedene Betriebsformen und - 
größen) abgestufte und ausgewogene Nahversorgungsstruktur im halleschen 
Stadtgebiet zu schaffen bzw. zu erhalten. 

• Konzentration auf die bestehenden Fachmarktstandarte „Gewerbegebiet Neu- 
stadt" und „Magdeburger Chaussee / Trothaer Str."; keine Neuausweisung zu- 
slitzlicher Sonderstandorte zum bestehenden Sonderstandort HaUescher Ein- 
kaufspark (HEP) [ ... ] Eine Neuausweisung zuslitzlicher Fachmarktstandarte ist 
derzeit nicht erforderlich und sollte daher vermieden werden, da insbesondere 
der Bereich Magdeburger Chaussee Ober größere Flächenreserven verft)gt. Bei 
Erweiterungen oder Umnutzungen bestehender Betriebe ist jeweils die Kompati- 
bilität des Vorhabens anhand der formulierten gesamtstädtischen Ziele und 
Grundsiitze zu überprüfen. 

funktionalität (u.a. verschiedene Angebotsformen, Leerstandsmanagement, 
Branchenmix, Dienstleistungsangebot) und Einzelhandelszentralität (quantita- 
tive und qualitative Angebotsausstattung, Bindung der Kaufkraft) gesichert 
werden. 

• Im Zuge des Stadtumbauprozesses werden insbesondere in den Stadtbezirken 
Süd und West aufgrund der nnkenden Einwohnerzahlen Siedlungsbereiche rück- 
gebaut. Vorhandene Nahversorgungsstandorte verlieren Einwohner in ihrem Um- 
feld und letztendlich an Kaufkraft und Bedeutung (z.B. Neustadt, Silberhöhe). 
[ ... ] 
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Gleichzeitig wird mit dieser Neuflächenausweisung das eigentliche Ziel des 
Rllckbaus, welches insbesondere in dem stark Einwohner verlierenden Stadtbezi_rk 
Sild große Relevanz hat, konterkarieren. Zudem bestünde die Gefahr der Leer- 
standsbildung an anderen Stellen im Stadtgebiet. 

Zudem wird einerseits das Ziel ,Sicherung des bestehenden Nebenzentrums Süd- 
stadt' mit dem Vorhaben in Frage gestellt. Andererseits wird einer neuer Sonder- 
standort mit nahversorgungs-/zentrenrelevanten Kernsortimenten ausgewiesen, 
welches der Maßgabe der Konzentration auf die bestehenden Sonderstandorte 
(d.h. keine Neuausweisung von Sonderstandorten) widerspricht. 

Zur Steuerung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevanten Kern- 
sortimenten (Kap. 8.7.1, Grundsatz 1) gelten folgenden Bedingungen: 

a. Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sollten in 
Haupt-, Neben- und Nahversorgungszentren liegen. Außerhalb der zentralen Versor- 
gungsbereiche sind diese Betriebe bei nachgewiesener Nahversorgungsfunktion und 
nur an städtebaulich integrierten Standorten m/Jglich. 
An solitären Standorten außerhalb der riiumlich definierten zentralen Versorgungs- 
bereiche können Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimen- 
ten nur dann sinnvoll und zullissig sein, wenn sie der Nahversorgung der im unmit- 
telbaren Umfeld vorhandenen Wohnbevölkerung dienen und keine Auswirkungen 
auf die zentralen Versorgungsbereiche erwarten lassen. Dies ist dann der FalL wenn 
• es sich um einen städtebaulich integrierten Standort mit rliumlichem Bezug zu 

umliegenden Wohnsiedlungsbereichen handelt, 

• die sortimentsspezifische Kaufkraftabschöpfung des Planvorhabens in einem 
fußläufigen 600 m Radius an einem städtebaulich integrierten Standort eine 
Quote von 35 % der sortimentsspezifischen Kaufkraft (Nahrungs- und Genuss- 
mittel) der Bevölkerung nicht Oberschreitet und 

• keine mehr als unwesentliche (>10 %} Überschneidung des 600 m Radius mit 
dem 600 m Radius des / der nächstgelegenen Nahversorgungszentrums bzw. - 
zentren besteht. 

Kompatibfütät mit 600 m-Radius-Regeli 

Innerhalb eines 600 m-Radius sind nur westlich des Vorhabenstandorts Wohn- 
baugebiete verortet (eingeschränkte Siedlungsintegration), so dass die Bevölke- 
rungszahl im fußläuflgen Nahbereich mit 1.819 Einwohner entgegen der Ausfüh- 
rungen der BBE nur gering ausfällt (siehe nachfolgende Abbildung). 
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7 Nach den Sortimentsgruppen und -daten der BBE betragen dfe jährUchen Verbrauchsausgaben 
für Lebensmittel in Halle 2.278 € pro Person. Damit läge die Kaufkraft im 600 m-Radius mit 4,1 
Mio. € zwar etwas höher, führt aber ebenfalls zu dem Bewertungsergebnis efner viel zu hohen 
Kaufkraftabschöpfung tm fußläufigen Nahbereich. 

Die Kaufkraft in Halle (Saale) pro Person fllr Nahrungs- und Genussmittel beträgt 
nach dem Einzelhandelskonzept 1.844 €. Das gesamte Kaufkraftpotenzial der im 
600 m-Radius Lebenden Personen beträgt damit 3,4 Mio.€ p.a', Damit dürfte ein 
Vorhaben bei einer 35 %-igen Abschöpfung nur einen sortimentsspezifischen 
Umsatz von 1,17 Mio. € generieren. Der prognostizierte Umsatz nach BBE be- 
trägt fOr das Sortiment Food, welches Nahrungs- und Genussmittel entspricht, 
36,7 Mio. €. Das bedeutet, der .maximal erlaubte• Umsatz von 1,17 Mio. €wird 
um das 31fache Oberschritten! Zusätzlich wäre noch zu berOcksichtigen, dass 
innerhalb des o.g. Luftlinien-Radius zwei LebensmittelcHscounter ansässig sind, 
die räumlich bereits die Nahversorgung abdecken. D.h. der PrOfstandort kann 
keinen Beitrag zur Verbesserung des ,,Abdeckungsgrads• leisten. 

Abbildung 10: GOO m-Radfus um den Globus·Vorhabenstandort 

6oom-Radius um Globus-Vorhabenstandort 
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Es zu konstatieren, dass nicht nur ein neuer Standort, trotz der klaren Empfeh- 
lung der Beschränkung auf bestehende Einzelhandelsstandorte, geschaffen wird, 
sondern dass zudem die Ansiedlungskriterien, wie die maximale Kaufkraft- 
abschöpfung von 35 % im 600 m-Radfos, nicht beachtet bzw. um ein Vielfaches 
überschritten werden. Zudem werden die schutzbedUrftigen Nebenzentren, wie 
das Nebenzentrum Südstadt, in Frage gestellt. Das Vorhaben widerspricht damit 
eindeutig den Zielen des Einzelhandelskonzepts. Gleichsam wird deutlich, dass 
bei nur rd. 1.800 Personen im 600 m-Radius - diese ausschließlich westlich des 
Projektstandorts des Globus-Planvorhabens - nicht von einer städtebaulich voll 
integrierten Lage oder einem klassischen Nahversorger gesprochen werden kann. 
Vielmehr handelt es sich um einen das bestehende NahversorgungsgefQge voll- 
ständig verändernden neuen Einzelhande(sstandort. der ein weiträumiges Ein- 
zugsgebiet anspricht. Letztlich konstatierte auch die BBE bei der Gegenüberstel- 
lung der beiden . Mikrostandorte (Alt- und Neustandorte), dass der Planstandort 
nicht im Einzelhandelskonzept vorgesehen ist. 

Nach der Kaufkraftabschöpfungsregel darf damit an diesem Standort eine Ver- 
kaufsfläche (bei Nahrungs- und Genussmittel) von je nach angenommener Flä- 
chenproduktivität 150 qm (bei Flächenproduktivität 8.100 €/qm) bis 300 qm 
(bei üblicher Flächenproduktivität von 4.000 €/qm) entstehen. Da sich in dieser 
Größenordnung, auch bei Ergänzung um etwa 10 % Randsortimente, kein Einzel- 
handelsbetrieb mit marktgängiger Größenordnung ansiedeln lässt, muss konsta- 
tiert werden, dass das Kaufkraftpotenzial im fußläufigen Nahbereich nicht aus- 
reichend fUr eine Ansiedlung eines zusätzlichen Lebensmittelbetriebs ist. 

Stattdessen weist das begrenzte Potenzial auf die Bestandsabsicherung bereits 
genehmigter/bestehender Lebensmittelmärkte im 600 m-Radius hin. 

Aufgrund der Zentrenrelevanz der umfassenden Randsortimente des Vorhabens 
(Non-Food II), bei jedoch geplanter Lage des Standorts außerhalb eines zentra- 
len Versorgungsbereichs, ist dieses nicht mit den Vorstellungen des Einzelhan- 
dels- und Zentrenkonzept kongruent. Das Vorhaben ist auf eine zentralen Versor- 
gungsbereich höherer Funktionsstufe zu verweisen. 
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• Efne mit 4.465 Einwohnern der von BBE genannten Einwohnerzahl lhnliche Grtißenordnung 
erreicht man nur, wenn um den Standort ein pauschaler Luftlfnten-Radtus von 800 m gelegt 
wird. Der tatsächUche Fußweg ist selbstredend deuttich länger als die genannte Luftliniendis- 
tanz. 

Eigene Berechnungen des GIS-System mit GfK-Einwohnerzahlen auf Straßenab- 
schnittsebene haben ergeben, dass die Einwohnerzahl in der fußläufigen 800 m- 
Distanz nur rd. 1.750 Personen beträgt'. 

Abbildung 11: Lage des Mikrostandorts (Karte aus BBE-Gutachmn) 

4.3 Zur Bewertung der städtebaulichen Integration 

Nach Ziel 48 des LEP Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2010 sind „die in diesen 
Sondergebieten entstehenden Projekte [ ••• ]städtebaulich zu integrieren [ ••• l- 
D;e BBE bewertet den Planstandort als integriert, da er „räumlich zu einem Sied- 
lungsschwerpunkt liegt bzw. sich am Rande eines Bebauungszusammenhangs 
befindet, für die umliegende Wohnbevölkerung fußläufig gut erreichbar ist, über 
wesentliche Wohnanteile im Nahbereich verfügt und einen direkten und qualifi- 
zierten ÖPNV-Anschluss besitzt." Quantifiziert wird die „hohe Einwohnerzahl im 
fußläufigen Nahbereich" mit „derzeit rd. 4.580 Personen.., im „fußläufigen Nah- 
bereich (Laufwege bis 800 m)", 
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, _ Abbtidung 12: Lage des Vorhabenstandorts an der Dieselstraße 

Dieses liegt darin begründet, dass sich östlich des Areals Grünflächen befinden 
sowie durch die Bundesstraße und Bahnlinien eine topographische Barriere be- 
steht. Östlich des Planstandorts wohnen somit keine Einwohner, das fußläufige 
Einzugsgebiet ist damit nur ein Halbkreis. festzuhalten ist dsomit, dass weder 
der heutige Standort von Globus noch der Planstandort im Sinne einer fußläufi- 
gen Versorgung werforderlich„ ist. Beide Standorte weisen bereits über beste- 
hende Lebensmittelmärkte auf, die grundsätzlich den im Einzelhandelskonzept 
zugewiesenen Versorgungsauftrag für die umliegende Wohnbevölkerung vollstän- 
dig gewährleisten. 

folgende AbbUdungen zeigen die Prägung des Planstandorts von Globus: 
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Das Unternehmen Globus plant in der Stadt Halle (Saale) auf dem Gelände des 
ehemaligen Hela-Baumarkts die Ansiedlung eines SB-Warenhauses mit 9.260 qm 
Verkaufsfläche zuzüglich Konzessionärsflächen mit 600 qm VKF Einzelhandel so- 
wie 900 qm sonstiger konsumnaher Nutzungen. Für das Vorhaben soll ein Son- 
dergebiet Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauNVO ausgewiesen werden. Im Zuge 
der Vorhabenrealisierung wird Globus den Altstandort im HEP mit 10.250 qm VKF 
aufgegeben (typähnliche Nachnutzung wahrscheinlich). 

Für das Unternehmen Globus erarbeitete das Büro BBE eine Auswirkungsanalyse 
(aktualisiert im Mai 2017) zu dem Verlagerungsvorhaben, welches durch Dr. La- 
demann & Partner nun einer Ptausibilitätsprüfung unterzogen wurde. Zusätzlich 
wurden im Mai 2017 Vor-Ort-Begehungen dur~hgeftlhrt. 

Dr. Lademann & Partner kommen zu folgenden Ergebnissen: 

• Das Gutachten berücksichtigt weder rechnerisch noch in der folgenden städ- 
tebaulichen Bewertung der Zentren die dramatischen Einwohner- und damit 
Kaufkraftverluste, die bis zum Jahr 2025 ftlr den Bezirk Süd zu erwarten sind. 
Auch die weiter steigende Bedeutung des Online-Handels lässt diese außer 
Acht. Unter diesen Rahmenbedingungen würden sich die durch die BBE er- 
mittelten Umverteilungsquoten deutlich erhöhen. 

• Es werden nur für zwei von drei Sortimentsobergruppen (Food/Non-Food 1 
sowie Non-Food II) Berechnungen angestellt. Es erfolgt daher keine Berück- 
sichtigyng einzelner Sortimente, wie bspw. Bekleidung und Haushaltswaren, 
die u.a. bedeutende Angebote in dem NZ Südstadt sind. Die prognostizierten 
Umsatzrückgänge werden damit in einzelnen Branchen tatsächlich deutlich 
höher ausfallen, zumal keine nähergehenden Beschränkungen im vorhaben- 
bezogenen Bebauungsplan Nr. 177 bisher geplant sind. 

• Die Einstufung des Mikrostandorts als städtebaulich fotegriert ist vor dem 
Hintergrund der in Richtung Osten vollständig fehlenden Wohnbevölkerung 
nicht nachvollziehbar und wird nicht geteilt. 

• Es erfolgt keine aysgewogene städtebauliche (und versomungsstrukturelLe) 
Analyse und Bewertyng. Die pauschale Einschätzung, dass (starke) Filialisten 
generell keine defizitären Märkte schließen, ist nicht korrekt. Es erfolgen 
immer (in diesem Fall sowohl bei Kaufland im Nebenzentrum SOdstadt als 

5 Fazit 
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auch den Lebensmitteldiscountern Lidl und Netto in unmittelbarer Nähe) ein- 
zelbetriebliche Entscheidungen bei Filialisten. 

Insbesondere die einzelfallspeziflsche städtebauliche Bewertung von schüt- 
zenswerten Zentren unter Würdigung der Gesamtumstände, die auf die Stabi- 
lität und die Funktionsfähigkeit des Nebenzentrums Südstadt abstellen {v.a. 
Einwohnerentwicklung, Wettbewerbsverschärfung), fehlt vollständig. 

Die intensive Beschäftigung mit der Ausgangslage und Stabilität der einzel- 
nen Zentren käme hingegen zum Ergebnis, dass insbesondere das Nebenzent- 
rum Südstadt mit dem im 1. Obergeschoss gelegenen Kaufland-SB-Warenhaus 
und der Entfernung von lediglich 7 Autominuten nicht über eine leistungsfä- 
hige Situation verfügt, um den pauschal seitens der BBE ermittelten und für 
vertretbar gehaltenen Umsatzrückgang von bis zu 10 '9 .auszuhalten•. 

Sowohl die Beeinträchtigung des Centers im Bereich Food/Non-Food I als 
auch bei Non-Food II (baulich bedingte Wegefllhrung) hätte jeweils für sich 
genommen wesentliche, städtebaulich relevante Folgewirkungen, da ein 
deutlicher Trading-Down-Effelct erwartbar ist. In Folge der Vorhabenrealisie- 
rung verlöre das Nebenzentrum die beschlossene und zugewiesene Versor- 
gungsfunktion, da es dem stetig steigenden Druck nicht mehr Stand halten 
könnte. 

• Das Rechenwerk der BBE hat durch die sehr unwahrscheinlichen Einstellung 
einer gleichwertigen und gleichartigen Nachnutzung und praktisch aus- 
schließlichen späteren Umverteilung zu Lasten dieses nachfolgenden Betriebs 
im HEP einen rechnerischen .Knjtr vorgenommen. der zu sehr geringen Um- 
verteilungsguoten in der Zone 1 (z.B. 7 '9 zu Lasten des Nebenzentrum Süd- 
stadt) führt. 

• Eigene Berechnungen haben ergeben, dass bei realistischer Betrachtung in 
Bezug auf Food vielmehr Umverteilungsguoten von 23 '9 bezogen auf das 
Nebenzentrum Südstadt zu erwarten sind (19 '9 bezogen auf die gesamte Zo- 
ne 1) und damit eindeutig von einer städtebaulichen Unverträglichkeit des 
Globus-Planvorhabens zu sprechen ist. 

Abschließend muss konstatiert werden, dass die Auswirkungsanalyse der BBE zur 
Verlagerung des Globus-Marktes in Halle {Saale) aufJrund nicht plausibler An- 
nahmen. Berechnungen und Bewertungen nicht geeignet ist. im Rahmen der 
BauLeitptanung als Planungs- und Bewertungsgrundlage zu fungieren. 
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gez. Halina Gebert gez. Sandra Emmerling 

Dr. Lademann & Partner GmbH 

Efoe Vorhabenrealisierung ist vielmehr in der projektierten Größenordnung zum 
Schutz und fllr die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche sowie im Kon- 
text der Sicherung der verbrauchemahen Versorgung, insbesondere aufgrund der 
Verletzung des städtebaulichen Beefoträchtigungsverbots, nicht zu empfehlen. 

Der im Verfahren befindliche vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 177 ,,Son- 
dergebiet SB-Warenhaus Dieselstraße• ist dementsprechend zu überarbeiten und 
hinsichtlich der Art und Verkaufsfläche der zulässigen und verträglichen Sorti- 
mente zu detamieren und dementsprechend zu beschränken. 

Zudem geben Dr. Lademann & Partner zu bedenken. ob es mit den Zielen der 
gesamtstädtischen Einzelhandels- und Stadtentwicklung in Einklang zu bringen 
ist. sich durch eine erforderliche Neuaufstellung des Einzelhandelskonzepts den 
Einzelinteressen eines Unternehmens an einen betriebsoptimalen Standort derart 
zu beugen und gewichtige städtebauliche Folgewirlcungen auf bestehende Zen- 
tren und auf städtebaulich-integrierte Nahversorgungsstandorte in Kauf zu neh- 
men. 

Hamburg, im Juni 2017 
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